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1  ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 
Die Firma naturwind schwerin GmbH plant im Windeignungsgebiet (WEG) Nr. 16/18 nördlich der 

Gemeinden Lübesse und Uelitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die Errichtung dreier Windenergie-

anlagen (WEA).  

Die Artengruppe der Vögel weist eine vergleichsweise hohe vorhabenspezifische Empfindlichkeit auf, 

die sich in einem teilweise deutlichen Kollisionsrisiko oder Meideverhalten gegenüber Windenergie-

anlagen (WEA) zeigt. Daher ist zu prüfen, ob durch das geplante Vorhaben Verbotstatbestände gemäß 

§ 44 (1) BNatSchG ausgelöst werden können. Um eine hinreichende Datengrundlage zur Prüfung der 

aus dem Vorhaben resultierenden Eingriffsfolgen zu erhalten, wurde von der Firma naturwind schwe-

rin GmbH eine Bestandserfassung der Brutvögel, als auch ein Erfassung des Rast- und Zugvogelge-

schehens in Auftrag gegeben. 

Der Schwerpunkt der Erhebungen lag hierbei auf den vorhabenspezifisch planungsrelevanten Arten. 

Eine vollständige quantitative Erfassung des gesamten avifaunistischen Artenspektrums erfolgte nicht.  

Der Erfassungsumfang orientiert sich an der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe 

des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (AAB, LUNG M-V 

2016) sowie den Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK ET AL. 2005). 

Die Horststandorte eventuell betroffener Greif- und Großvögel wurden im Rahmen einer Horstkartie-

rung bzw. aufgrund von Informationen des LUNG M-V (LUNG M-V 2018) sowie der UNB des Landkrei-

ses Ludwigslust-Parchim ermittelt. 

Des Weiteren wurden vorangegangene Untersuchungen (FEIGE 2012, KRIEDEMANN 2017, MEIER-

SCHOMBURG 2018) betrachtet, sofern sie für die vorhabenspezifisch planungsrelevanten Arten zu wei-

teren Informationen lieferten. 
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3 METHODIK & VORGEHENSWEISE 

3.1 ALLGEMEINE UNTERSUCHUNGSLEITLINIEN 

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, mögliche (wesentliche) Beeinträchtigungen, welche 

durch das Vorhaben auf die Avifauna wirken können, zu ermitteln. 

Um einen Gesamtüberblick über die potenziell durch das Vorhaben betroffenen Vogelarten zu erhal-

ten, ist es erforderlich, sowohl die Brut-, als auch die Zug- und Rastvögel bei den Untersuchungen zu 

berücksichtigen. 

Die Erhebungen wurden dabei gezielt auf mögliche Beeinträchtigungen durch das geplante Vorhaben 

ausgerichtet, d.h. auf die entscheidungserheblichen Tatsachen im Sinne des Beschlusses des Bundes-

verwaltungsgerichts vom 21.02.1997 (Az. 4 B 177.96). Daher wurde nicht das vollständige Arten-

spektrum quantitativ erfasst. Stattdessen wurde bewusst ein Schwerpunkt auf die nach dem Stand des 

Wissens als besonders empfindlich gegenüber Windenergieanlagen geltenden Arten gelegt (DÜRR & 

LANGGEMACH 2014, HANDKE ET AL. (2004B), HANDKE ET AL. (2004C), HÖTKER ET AL. 2004, MÖCKEL & WIES-

NER 2007, REICHENBACH ET AL. 2004, STEINBORN ET AL. 2011, u.a.).  

Um die Untersuchung möglichst zielgerichtet zu gestalten, ist es erforderlich, bei der Betrachtung ein-

zelner Vogelarten eine Bewertung hinsichtlich ihrer Planungsrelevanz vorzunehmen (vgl. SINNING & 

THEILEN 1999). 

Dabei kann zwischen einer allgemeinen Planungsrelevanz und einer projektspezifischen Planungsre-

levanz unterschieden werden. 

Als allgemein planungsrelevant gelten Vogelarten, die: 

 eine windkraftspezifische Empfindlichkeit aufweisen (Kollision, Meidung, Sensibilität gem. 

AAB (LUNG M-V 2016)) 

 in der Roten Liste Deutschland oder Mecklenburg-Vorpommern geführt werden 

 in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (EG-Verordnung Nr. 338/97) geführt werden 

 als streng geschützt in der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV vom 16.02.2005) Anl. 1 

Sp. 3 gelistet sind. 

Somit sind nahezu alle Groß- und Greifvögel, Entenvögel und Limikolen, sowie etliche Arten des Offen-

lebensraums als grundsätzlich planungsrelevant zu betrachten. Darüber hinaus erhalten auch Arten 

der Roten Liste oder streng geschützte Arten anderer Lebensräume diesen Status. Arten, welche diese 

Kriterien nicht erfüllen, die jedoch im UG mit einer besonders hohen Individuenzahl auftreten, werden 

im Zuge der Kartierung ebenfalls erfasst, um das Gesamtbild des Lebensraums zu vervollständigen. 

Ubiquitäre, gehölzbrütende Singvögel sind dagegen von untergeordneter Planungsrelevanz, da im All-

gemeinen davon ausgegangen wird, dass diese Artengruppe wohl als vergleichsweise unempfindlich 

gegenüber Windenergieanlagen gelten kann (LANGSTON & PULLAN 2003, REICHENBACH ET AL. 2004, HÖT-

KER ET AL. 2004). 

Die allgemeine Planungsrelevanz gibt so eine erste Auskunft über die erforderlichen Untersuchungs-

schwerpunkte. Ob die Art tatsächlich durch das Vorhaben betroffen ist, kann jedoch erst bei Prüfung 

der projektspezifischen Planungsrelevanz ermittelt werden. So sind Arten der Roten Liste demnach 

nicht als „im engeren Sinne“ planungsrelevant anzusehen, wenn aufgrund Ihrer Lebenswei-

se/Lebensraumnutzung und/oder artspezifischen Empfindlichkeit keine wesentlichen Beeinträchti-

gungen durch das Vorhaben zu erwarten sind. 
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Aber auch Arten, für welche Kenntnisse über eine eingriffspezifische Empfindlichkeit vorliegen, kön-

nen im konkreten Fall von untergeordneter Planungsrelevanz sein, wenn diese das UG lediglich spora-

disch nutzen. Da eine derartige Abgrenzung jedoch erst nach Auswertung der Kartierergebnisse 

durchführbar ist, werden nachfolgend zunächst alle Arten mit „allgemeiner Planungsrelevanz“ gleich-

wertig betrachtet. 

3.2 BEGEHUNGSTERMINE 

Im Zuge der Brutvogelkartierung fanden von Mitte März bis Anfang Juli zehn Begehungsgänge statt. 

Die Begehungen wurden dabei stets bei geeigneter Witterung durchgeführt. Die gewählte Tageszeit 

orientiert sich an den Arten mit vorrangiger Planungsrelevanz (Offenlandarten, Greifvögel). Ein mögli-

ches Vorkommen von dämmerungs- und nachtaktiven Arten wurde im Rahmen von fünf Abend-/bzw. 

Nachtbegehungen untersucht (vgl. Tabelle 1). Ubiquitäre Singvogelarten sind aufgrund der gewählten 

Untersuchungszeiträume im Ergebnis unterrepräsentiert. Da diese Arten in der Regel nur eine geringe 

Empfindlichkeit gegenüber projektspezifischen Wirkfaktoren aufweisen, ist eine umfassende, quanti-

tative Erfassung nicht erforderlich. 

Tabelle 1: Begehungstermine der Brutvogelkartierung 

 

Für die Rast- und Zugvogelkartierung wurden 12 Begehungen von Ende September 2018 bis Mitte 

April 2019 durchgeführt. Der Untersuchungsumfang war hierbei mit der Unteren Naturschutzbehörde 

(UNB) des Landkreises Ludwigslust-Parchim abgestimmt. Bei den Begehungen wurde darauf geachtet, 

die jeweiligen Teilbereiche des UG zu unterschiedlichen Tageszeiten zu kartieren, um etwaige 

Schwerpunktzeiträume der Nutzung feststellen zu können. Grundsätzlich wurde ein Erfassungs-

schwerpunkt auf den Morgen- und Abendzeitraum gelegt, um ggf. als Schlaf- und Ruhebereich genutz-

te Strukturen identifizieren zu können. So wurde bei den Begehungen 2, 4, 5 und 7 die Untersu-

chungsuhrzeit an jeweils zwei aufeinander folgenden Tagen variiert (vgl. Tabelle 2). 

 

Begehung- 

Nr. 
Datum Uhrzeit Witterung 

1 21.03.2019 

 
06:00 - 14:45 5-11°C, Wind aus W, 1-3 Bft, Bewölkung 100 % 

 
2 03.04.2019 

 

06:45 - 13:45 

 

7-11°C, Wind aus O, 1-2 Bft, Bewölkung 30-100 % 

 
3 11.04.2019 

 

05:45 - 12:45 

 

0-8°C, Wind aus O, 1-3 Bft, Bewölkung 30-70 % 

 
4 18.04.2019 

 

06:15 - 11:30 

 

4-16°C, Wind aus O, 2 Bft, wolkenlos 

 
5 14.05.2019 

 

19:45 - 22:30 

 

12°C, Wind aus NO, 3 Bft, Bewölkung 25 % 

 
6 17.05.2019 

 

05:30 - 10:30 

 

7-11°C, Wind aus SO, 1 Bft, Bewölkung 100 % 

 
7 23.05.2017 

 

20:00 - 22:30 

 

18°C, Wind aus S, 2 Bft, Bewölkung 10 % 

 
8 24.05.2019 

 

07:00 - 10:00 

 

10-13°C, Wind aus SW, 1 Bft, Bewölkung 25 % 

 
9 06.06.2019 

 

16:30 - 18:45 

 

18°C, Wind aus NW, 3-5 Bft, Bewölkung 100 % 

 
10 07.06.2019 

 

05:30 - 11:15 

 

13-17°C, Wind aus W, 1-3 Bft, wolkenlos 

 
11 19.06.2019 

 

22:00 - 23:45 

 

20°C, windstill, Bewölkung 50 % 

 
12 25.06.2019 

 

06:00 - 08:00 

 

20°C, Wind aus W, 1-2 Bft, wolkenlos 

 
13 03.07.2017 

 

00:00 - 00:30 

 

15°C, Wind aus W, 1-2 Bft, Bewölkung 20 % 
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Tabelle 2: Begehungstermine der Rast- und Zugvogelkartierung 

Begehung- 

Nr. 
Datum Uhrzeit Witterung 

1 24.09.2018 09:45 - 17:30 8-14°C, Wind aus NW, 2-4 Bft, wolkenlos 

2 04.10.2018 11:45 - 15:00 ~13°C, Wind aus SW, 2-3 Bft, Bewölkung 100 % 

2 05.10.2018 07:00 - 12:15 10-15°C, Wind aus SW, 1-2 Bft, Bewölkung 0-20 % 

3 17.10.2018 09:15 - 17:00 8-21 °C, windstill, wolkenlos 

4 24.10.2018 12:00 - 18:00 2-11°C, Wind aus NO, 3-4 Bft, Bewölkung 70-80% 

4 25.10.2018 08:00-11:00 3-11°C, Wind aus NO, 2-3 Bft, Bewölkung 50% 

5 08.11.2018 12:00-16:30 3-9°C, Wind aus N, 1-2 Bft, Bewölkung 30-40% 

5 09.11.2018 07:30-12:00 1-6°C, Wind aus N, 1 Bft, Bewölkung 20% 

6 16.11.2018 07:00 - 14:15 3-8 °, Wind aus S, 2-3 Bft, wolkenlos 

7 11.02.2019 13:30 - 17:15 3-5°C, Wind aus NW, 4-5 Bft, Bewölkung ~40 % 

7 12.02.2019 09:00 - 13:00 4°C, Wind aus NW, 3 Bft, Bewölkung ~50 % 

8 27.02.2019 07:30 - 14:45 -2-17°C, Wind aus W, 1-2 Bft, wolkenlos 

9 08.03.2019 07:45 - 13:15 5-9°C, Wind aus W, 2-5 Bft, Bewölkung 100 %, Schauer 

10 21.03.2019 06:00 - 14:45 5-11°C, Wind aus W, 1-3 Bft, Bewölkung 100 % 

11 03.04.2019 06:45 - 13:45 7-11°C, Wind aus O, 1-2 Bft, Bewölkung 30-100 % 

12 11.04.2019 05:45 - 12:45 0-8°C, Wind aus O, 1-3 Bft, Bewölkung 30-70 % 

3.3 VORGEHENSWEISE UND AUSSTATTUNG 

Die einzelnen Bereiche wurden meist mit dem KFZ erreicht. Schwer zugängliche Areale wurden zu 

Fuß kartiert, um alle Teilbereiche des UG hinreichend erfassen zu können. 

Zur Beobachtung wurde ein Fernglas (Nikon Sporter II, 8x40) und ein Spektiv (Meopta MeoStar S2 

82HD, 30-60x) eingesetzt. Bei der Erfassung von dämmerungs- und nachtaktiven Arten wurden darü-

ber hinaus bei Bedarf Klangattrappen eingesetzt. 

Als methodische Grundlage für die Brutvogelerfassung dienten die bei SÜDBECK ET AL. (2005) gegebe-

nen Empfehlungen. Die festgestellten relevanten territorialen Verhaltensweisen (Balz, Verleiten, 

Warnrufe etc.) aller planungsrelevanten Vögel wurden vor Ort mit GPS-Unterstützung auf einem mobi-

len Rechner mittels der Software GISPAD von con.terra erfasst, so dass eine genaue räumliche Zuord-

nung der Beobachtungen gegeben war. Auf dieser Grundlage wurden entsprechend der bei SÜDBECK ET 

AL. (2005) beschriebenen Kriterien sogenannte „Papierreviere“ für die planungsrelevanten Brutvogel-

arten mithilfe der Software QGIS ermittelt. 

Für allgemein häufige Vogelarten erfolgte eine halbquantitative Abschätzung der im UG vertretenen 

Brutpaare. 
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Bei Arten, für die eine artspezifische Empfindlichkeit (z.B. durch eine potenzielle Kollisionsgefähr-

dung) bekannt ist, wurden die Höhenklassen (Einteilung: <50m, 50-200m, >200m) der beobachteten 

Flugbewegungen dokumentiert. 

Während der Rast- und Zugvogelkartierung wurde das Hauptaugenmerk auf Offenlandbereiche und 

Gewässerstrukturen des UG gelegt, da sich bedeutende Nahrungs- und Schlafhabitate sowie Rast- und 

Ruhebereiche der planungsrelevanten Arten im Regelfall auf diese Flächen beschränken. Die Erfassun-

gen vor Ort erfolgten auch hier mit GPS-Unterstützung auf einem mobilen Rechner mittels der Soft-

ware GISPAD. Für die Auswertung der Ergebnisse wurde die Software QGIS verwendet.   

3.4 RAUMNUTZUNGSBEOBACHTUNGEN  WINDKRAFTSENSIBLER GREIF- UND GROßVÖGEL 

Die im Rahmen der Begehungen beobachteten Flugbewegungen von windkraftsensiblen (gem. LUNG 

M-V 2016) Greif- und Großvogelarten wurden räumlich sowie hinsichtlich der genutzten Höhenberei-

che erfasst. Aus den Daten lassen sich für einige Arten Aussagen bezüglich der projektspezifischen 

Empfindlichkeit ableiten, die über das normale Maß eine Brut- bzw. Rastvogelkartierung hinausgehen. 

Eine gesonderte, vertiefende Raumnutzungskartierung fand nicht statt. 

3.5 EXTERNE DATEN 

Die Voruntersuchungen von FEIGE (2012), KRIEDEMANN (2017) und MEIER-SCHOMBURG (2018) liefern 

Vergleichswerte zu den erfassten Brut-, Groß- und Greifvögel, die bei Bedarf herangezogen werden. 

Horste und Nistplätze von Großvögeln im artspezifischen Wirkungsbereich des Vorhabens wurden 

neben der eigenständigen Horstkartierung durch eine vom LUNG M-V (LUNG 2018) zur Verfügung ge-

stellte Karte sowie Hinweisen der UNB Ludwigslust-Parchim ermittelt. 

Das Geoportal.MV (www.geoportal-mv.de/portal/) liefert zusätzliche Informationen über Vogelzug-

leitlinien sowie Ruhe- und Nahrungsplätze der Rast- und Überwinterungsvögel.   
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4 ERGEBNISSE 
In Tabelle 3 sind alle 41 im Rahmen der Brutvogelkartierung im UG festgestellten Vogelarten in alpha-

betischer Reihenfolge mit Angabe des Status im UG aufgeführt. 

Da der Schwerpunkt der Untersuchung auf der Erfassung derjenigen Vögel lag, für die bau- oder anla-

gebedingte (Brutvögel im unmittelbaren Umfeld) oder betriebsbedingte Empfindlichkeiten (Groß- und 

Greifvögel) bestehen, sind Arten mit vergleichsweise geringer vorhabenspezifischer Empfindlichkeit 

(v.a. häufige Sperlingsvögel) daher im Ergebnis unterrepräsentiert. 

Die Arten mit allgemeiner Planungsrelevanz sind fett markiert. Eine differenzierte Betrachtung der 

artspezifischen Planungsrelevanz erfolgt in Kapitel 5. Aufgrund der besseren Übersichtlichkeit wird im 

weiteren Verlauf auf die wissenschaftliche Artbezeichnung verzichtet. 

Tabelle 3: Übersicht der im UG festgestellten Brutvögel und Nahrungsgäste 

Deutscher Name Wiss. Bezeichnung 
Status 
im UG 

Häufigkeit 
Brutvogel 

RL D 
RL  

M-V 

BArt- 
SchV 
Anl. 1 
Sp.3 

EU –
VO 

338/97 

Anh. A 

Amsel Trudus merula BV II 
 

* 
  

Bachstelze Motacilla alba BV II 
 

* 
  

Blaumeise Parus caeruleus BV II 
 

* 
  

Buchfink Fringilla coelebs BV III   * 
 

  

Buntspecht Dendrocopus major BV I 
 

* 
  

Dorngrasmücke Sylvia communis BV II 
 

* 
  

Eichelhäher Garrulus glandarius BV I 
 

 
  

Elster Pica Pica BV I 
 

 
  

Feldlerche Alauda arvensis BV II 3 3 
 

  

Feldsperling Alauda arvensis NG - V 3 
  

Fitis Phylloscopus trochilus BV II 
 

* 
  

Goldammer Emberiza citrinella BV II  V V 
 

  

Girlitz Serinus serinus BZF - 
 

* 
  

Grauammer Emberiza calandra BV I   V �   

Heidelerche Lullula arborea BV I V * �   

Kolkrabe Corvus corax BV I   * 
 

  

Kranich Grus grus NG -   * 
 

 

Mäusebussard Buteo buteo BV* -   * 
 



Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV II 
 

 
  

Nebelkrähe Corvus cornix B I   * 
 

  

Neuntöter Lanius collurio BV I 
 

V 
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Deutscher Name Wiss. Bezeichnung 
Status 
im UG 

Häufigkeit 
Brutvogel 

RL D 
RL  

M-V 

BArt- 
SchV 
Anl. 1 
Sp.3 

EU –
VO 

338/97 

Anh. A 

Rebhuhn Perdix perdix BV I 2 2 
  

Rabenkrähe Corvus corone NG -   * 
 

  

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG - 3 V 
 

  

Ringeltaube Columba palumbus NG -   * 
 

  

Rohrweihe Circus aeruginosus NG - 
 

* 
 

 

Rotkehlchen Erithacus rubecula BV II 
 

* 
 

Rotmilan Milvus milvus B 1  V V 
 

  

Schafstelze Motacilla flava NG - 
 

V 
  

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola BZF - 
 

* 
  

Schwarzmilan Milvus migrans NG -   * 
 

 

Seeadler Haliaeetus albicilla BV 1 
 

* 
 



Star Sturnus vulgaris NG - 3  * 
 

  

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe B I 1 1 
 

  

Stockente Anas platyrhynchos BV I   * 
 

  

Sumpfrohrsänger Parus palustris BZF -   * 
 

  

Turmfalke Falco tinnunculus BV I   * 
 



Wachtel Coturnix coturnix BZF - V  * 
 

  

Weißstorch Ciconia ciconia B*2 1 3 2 � 
 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes BV III 
 

* 
  

Zilpzalp Phylloscopus collybita BV III 
 

* 
 

* potenzieller Brutverdacht 

*2 außerhalb des eigentlichen UG (nachrichtlich)        

Bedeutung der Abkürzungen/Legende:         

Häufigkeit: 
Anzahl der Brutreviere (planungsrelevante Arten) bzw. Häufigkeitsklassen I-III (übrige Arten) 
I = 1-5, II = 6-25 und III = > 25 Brutpaare.         

Status im UG:  
Brutvogelstatus nach SÜDBECK ET AL. (2005): 
 B= Brutnachweis, BV=Brutverdacht, BZF= Brutzeitfeststellung, NG= Nahrungsgast, Z=Durchzügler.    

RL Mecklenburg-Vorpommerns, 3.Fassung, Stand Juli 2014 (MV-REGIERUNG 2014)  
Gefährdungsgrade: 0= ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art 
der Vorwarnliste, * = ungefährdet, n.b. = nicht bewertet. 

Rote Liste (RL) Deutschland (D) aus: Berichte zum Vogelschutz, Heft 52 (2015):  
Gefährdungsgrade: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste.   

BArtSchV: Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Spalte 3). 
� = streng geschützte Art       
EG-VO:  = in Anhang A der EG-Artenschutzverordnung Nr. 338/97 gelistet 
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Tabelle zeigt alle 46 im Untersuchungszeitraum der Rast- und Zugvogelkartierung im UG erfassten 

Vögel. Die Angaben erfolgen in alphabetischer Reihenfolge mit Angabe des Status im UG. Da der 

Schwerpunkt der Kartiergänge auf der Erfassung rastender  und ziehender Vögel der vorhabenrele-

vanten Arten (v.a. Gänse, Enten, Limikolen, Großvögel, Greifvögel) lag, sind Arten mit vergleichsweise 

geringer vorhabenspezifischer Empfindlichkeit (v.a. häufige Sperlingsvögel) daher im Ergebnis unter-

repräsentiert. 

Arten mit ausgeprägter Windenergiesensibilität sind fett markiert und werden in Kapitel 5 differen-

ziert betrachtet. Der Status im UG bildet die Situation vom Herbst- bis zum Frühjahrszeitraum ab. Ins-

besondere Vogelarten, die als Nahrungsgast eingestuft sind, können jedoch gleichzeitig auch als Brut-

vogel auftreten (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 4: Übersicht der im UG erfassten Vogelarten im Zuge der Rast- und Zugvogelkartierung 

Deutscher Name Wiss. Bezeichnung 
Status 

im UG 

Max. Indivi-

duenzahl 

(Rastvogel) 

Max. Indivi-

duenzahl 

(Überflie-

gend) 

BArt- 

SchV 

Anl. 1 

Sp. 3 

EU-

VO 

338/ 

97 

Bachstelze Motacilla alba NG 5    

Birkenzeisig Carduelis flammea NG 10 4 
  

Blässgans Anser albifrons Z  70   

Bluthänfling Carduelis cannabina NG 30    

Buchfink Fringilla coelebs NG 50    

Buntspecht Dendrocopos major NG 1    

Dohle Corvus monedula NG 20    

Elster Pica pica NG 7    

Erlenzeisig Spinus spinus NG 6    

Feldlerche Alauda arvensis NG 20 8   

Feldsperling Passer montanus NG 50 120   

Girlitz Serinus serinus NG 1    

Goldammer Emberiza citrinella NG 6    

Graugans Anser anser Z  24   

„Graue Gänse“ *1 Anser spec. Z  180   

Graureiher Ardea cinerea NG 1 1   

Grünfink Carduelis chloris NG 7 150   

Grünspecht Picus viridis NG 1    

Habicht Accipiter gentilis NG 1    



Abschlussbericht zur Kartierung der Avifauna auf der WEA-Vorhabensfläche bei Lübesse/Uelitz 

Landschaftsarchitekt Oevermann ∙ Uphauserstr. 59 ∙ 49594 Alfhausen          10 

Deutscher Name Wiss. Bezeichnung 
Status 

im UG 

Max. Indivi-

duenzahl 

(Rastvogel) 

Max. Indivi-

duenzahl 

(Überflie-

gend) 

BArt- 

SchV 

Anl. 1 

Sp. 3 

EU-

VO 

338/ 

97 

Heidelerche Lullula arborea NG 1    

Kiebitz*2 Vanellus vanellus NG 20  �  

Kolkrabe Corvus corax NG 3    

Kornweihe Circus cyaneus NG 1    

Kranich Grus grus NG 2 120   

Krickente*2 Anas crecca NG 3    

Mäusebussard Buteo buteo NG 3    

Nebelkrähe Corvus cornix NG 120    

Rabenkrähe Corvus corone NG 70 40   

Raubwürger Lanius excubitor NG 1  �  

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG 20    

Raufußbussard Buteo lagopus NG 1    

Ringeltaube Columba palumbus NG 40 20   

Rotmilan Milvus milvus NG 3    

Saatgans Anser fabalis Z 
 

5 
  

Saatkrähe Corvus frugilegus NG 60    

Seeadler Haliaeetus albicilla Z 2    

Sperber Accipiter nisus NG 1    

Star Sturnus vulgaris NG 110 600 
  

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe NG 1    

Stieglitz Carduelis carduelis NG 10    

Stockente*2 Anas platyrhynchos NG 6    

Sumpfmeise Parus palustris NG 3    

Turmfalke Falco tinnunculus NG 1    

Wacholderdrossel Turdus pilaris NG 30    

Weißstorch*3 Ciconia ciconia BV 1  � 
 

Wiesenpieper Anthus pratensis NG 5  
  

Wintergoldhähnchen Regulus regulus NG 2  
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*1 Überfliegende Gänsetrupps lassen sich häufig nicht quantitativ einzelnen Arten zuordnen (abhängig von Beobachtungs-

bedingungen etc.). Häufig bilden sich gemischte Trupps (aus Bläss-, Saat- und Graugänsen). Für die artenschutzrechtliche 

Bewertung kann auf die Artdifferenzierung an dieser Stelle verzichtet werden, weshalb die beobachteten Trupps i.d.R.  der 

Gruppe der „grauen Gänse“ zugeordnet wurden. 

*2 Knapp außerhalb des 2.000 m UG 

*3 Bei dem im Untersuchungszeitraum festgestellten Weißstorch handelt es sich um einen standorttreuen Brutvogel mit 

Nistplatz in Lübesse.      

Bedeutung der Abkürzungen/Legende:         

Status im UG:  

NG= Nahrungsgast, Z=Durchzügler  

BArtSchV: Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Spalte 3): 

� = streng geschützte Art        

EG-VO:  = in Anhang A der EG-Artenschutzverordnung Nr. 338/97 gelistet  
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4.1 BRUTVÖGEL IM UG 

Im Verlauf der Brutvogelkartierung konnte im UG für 25 Arten der Status des Brutnachweises oder 

des Brutverdachts erbracht werden.  

Mit der Feldlerche (RL M-V Stufe 3 – gefährdet),  Rebhuhn (RL M-V Stufe 2 – stark gefährdet), Stein-

schmätzer (RL M-V – vom Aussterben bedroht) und Weißstorch (RL M-V Stufe 2 – stark gefährdet) 

wurden vier Brutvogelarten festgestellt, die in der aktuellen Rote-Liste Mecklenburg-Vorpommern 

(LUNG M-V 2014) gelistet sind. Brutvögel der Vorwarnliste waren die Goldammer, der Neuntöter und 

der Rotmilan. Ebenfalls ergaben sich Brutnachweise bzw. Brutverdachte für Arten, die gem. Anl. 1 Sp. 

3 der BArtSchV als streng geschützt gelten. Im Einzelnen für die Grauammer, die Heidelerche sowie 

den Weißstorch. 

Für die Wachtel (RL D Stufe V – Vorwarnliste) wurde eine Brutzeitfeststellung erbracht. Der Feldsper-

ling (RL M-V Stufe 3 – gefährdet), die Rauchschwalbe (RL M-V Stufe V – Vorwarnliste) und der Star (RL 

D Stufe 3 – gefährdet) traten im UG dagegen nur als Nahrungsgäste auf. 

Als Vogelarten, die aufgrund ihrer Schlagopferzahlen (DÜRR 2019) als kollisionsgefährdet gelten, wur-

den für den Rotmilan und den Weißstorch Brutnachweise bzw. Brutverdachte erbracht. Der Mäuse-

bussard, der im UG mit einem potenziellen Brutverdacht bewertet werden muss, gilt ebenfalls als im 

hohen Maße kollisionsgefährdet. Ebenso der Seeadler, der außerhalb des UG brütet. Weitere kollisi-

onsgefährdete Greifvogelarten (Rohrweihe, Schwarzmilan) traten im Untersuchungszeitraum lediglich 

als Nahrungsgäste auf. 

Die Stockente, für die ein Brutverdacht nachgewiesen wurde, gilt als meideempfindlich gegenüber 

WEA. Kraniche und Graureiher traten als Nahrungsgäste auf, während Graugänse, die WEA ebenfalls 

meiden, im Überflug beobachtet wurden. 

Graugänse wurden nur ziehend beobachtet und werden daher im Rast- und Zugvogelteil genauer be-

trachtet. Ebenso der Kranich und der Graureiher, die im Rahmen der Rast- und Zugvogeluntersuchung 

in deutlich höheren Individuenzahlen auftraten und hier aussagekräftige Angaben zulassen. 

Rohrweihe und Schwarzmilan werden im Rahmen der Raumnutzungsbeobachtungen betrachtet (vgl. 

Kapitel 4.5.1). 

In Kapitel 4.1.1 werden die festgestellten Brutreviere bzw. Revierzentren der Brutvogelarten mit all-

gemeiner Planungsrelevanz in alphabetischer Reihenfolge dargestellt. Dabei handelt es sich entweder 

um Arten der Roten Liste, Arten der Anl. 1 Sp. 3 der BArtSchV  oder um Vogelarten mit einer bekann-

ten vorhabensspezifischen Empfindlichkeit. Die Horststandorte der kollisionsgefährdeten Groß- und 

Greifvogelarten sowie die Aufenthaltsorte der Nahrungsgäste werden anhand ihrer Nachweise im UG 

dargestellt. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Untersuchungsbereiche sich artspezifisch unterscheiden. Soweit mög-

lich und sinnvoll werden Arten zusammenfassend dargestellt. 
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VORKOMMEN PLANUNGSRELEVANTER ARTEN 
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Grauammer 
Knapp außerhalb des 

welches ein Brutverdacht besteht

 

Abbildung 4: Brutrevierzentren der Grau
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Heidelerche 
Die Heidelerche ist mit 2 Brutrevier
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Neuntöter 
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Abbildung 6: Brutrevierzentren des Neun
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Rebhuhn 
Bei der Nachtkartierung am 14.05.20

gewiesen werden (vgl. Abbildung 
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Abbildung 7: Brutrevierzentren des Rebh
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Steinschmätzer 
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Abbildung 8: Brutrevierzentren des Stein

Kartierung der Avifauna auf der WEA-Vorhabensfläche bei Lü

Uphauserstr. 59 ∙ 49594 Alfhausen        

urde im westlichen UG eine Brut nachgewiesen (vgl.

 Gelände des Kompostierwerks ein a

ndkleid beobachtet werden. 

 Steinschmätzers im UG 

bei Lübesse/Uelitz 

   19 

esen (vgl. Abbildung 8). Am 
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Stockente 
Ein Stockentenpaar wurde Ende Mär

zogenen Grünlandbereich 

Abbildung 9: Brutrevierzentren der Stock
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 Ende März sowie Anfang April 2019 im mit Entwässer

  (vgl. Abbildung 9). 
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Entwässerungsgräben durch-

).  
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Turmfalke 
Am 03.04.2019 konnte in Lübesse ei

weise innerhalb des Untersuchungsze

innerhalb des 2000 m UG nicht. Als N

(BAUER 2012). 

Abbildung 10: Nachgewiesene Turmfalke
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übesse ein fliegendes Turmfalkenpaar beobachtet wer

uchungszeitraums gelangen nur von Einzeltieren. Ein B

. Als Nistplätze von Turmfalken eignen sich Kunstb

falken im UG 

bei Lübesse/Uelitz 
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chtet werden. Weitere Nach-

Ein Brutnachweis gelang 

ich Kunstbauten oder Bäume 
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Wachtel 
Ein rufendes Wachtelmännchen konn

eigentlichen UG nachgewiesen werde

gen nicht. In Abbildung 11 wird der St

Abbildung 11: Nachgewiesene Wachteln i
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chen konnte während der Nachtkartierung am 19.06.2

sen werden. Weitere Nachweise dieser versteckt lebend

ird der Standort der erfassten Wachtel dargestellt. 

teln im UG 

bei Lübesse/Uelitz 
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m 19.06.2019 außerhalb der 

ckt lebenden Vogelart gelan-
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4.1.2 HORSTSTANDORTE IN UMFE

Mäusebussard 
Mäusebussarde konnten an insgesam

Einzeltiere, als auch bis zu zwei Tiere

bildung 12). Das UG wurde nahezu fl

punkte über den 

Brütende Mäusebussarde wurden nic

besetzten Horsten im UG auszugehen

lich dem Mäusebussard zuzuordnen s

in Abbildung 12 dargestellt.  

Auffällig ist die geringe Stetigkeit des

nutzten Offenlandbereiche stellen 

die Art dar.  

Abbildung 12: Erfasste Mäusebussarde un
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MFELD DES UG 

 insgesamt 7 Terminen im UG nachgewiesen werden. Da

zwei Tiere, meist in Höhen < 50 m bei Nahrungsflügen b

 nahezu flächendeckend als Nahrungshabitat genutzt, w

 und im Bereich der  

urden nicht nachgewiesen. Dennoch ist aufgrund der Ak

szugehen. Zwei Horste, die aufgrund ihrer Ausstattung 

uordnen sind werden als potenziell besetzte Horste

tigkeit des Auftretens im . Die großflächige

stellen während der Brutzeit offenbar kein attraktives N

de und Horststandorte mit potenziellem Besatz im UG 

bei Lübesse/Uelitz 
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erden. Dabei wurden sowohl 

gsflügen beobachtet (vgl. Ab-

 genutzt, wobei sich Schwer-

 der  erkennen lassen. 

und der Aktivitätsmuster von 

sstattung höchstwahrschein-

 Horste geführt und ebenfalls 

oßflächigen, ackerbaulich ge-

raktives Nahrungshabitat für 
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Rotmilan 
Im Untersuchungsjahr besetzte der R

(vgl. Abbildung 13). Am 06.0

von einem Bruterfolg für das Beobach

Ein weiterer Horststandort befindet 

Dieser Standort scheint jedoch aufgeg

nachgewiesen (FEIGE 2016). KRIEDEM

Jahren keinen Besatz feststellen. Auc

Rotmilan genutzt. 

Abbildung 13: Horststandorte des Rotmil
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tzte der Rotmilan einen Horst innerhalb der 

). Am 06.06.2019 wurden zwei Nestlinge auf dem Horst

s Beobachtungsjahr ausgegangen werden kann. 

t befindet sich in einer  (

och aufgegeben worden zu sein. Eine letzte Besetzung is

RIEDEMANN (2017) und OEVERMANN (2018) konnten

tellen. Auch in der Brutsaison 2019 wurde der Horsts

milans im UG 

bei Lübesse/Uelitz 
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em Horst festgestellt, sodass 

 (vgl. Abbildung 13). 

setzung ist für das Jahr 2016 

) konnten in den folgenden 

der Horststandort nicht vom 
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Seeadler 
Ein bekannter Horststandort des Seea

diger Seeadlerhorstbetreuer). Dies

nicht besetzt. Für die Brutjahre 201

SCHOMBURG 2017). Ein neuerer Horsts

 Horste der Art w

kehrend genutzt. Die Lage der Horste

Abbildung 14: Horststandort des Seeadle
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rt des Seeadlers liegt etwa  (L

ieser Nistplatz besteht seit 2015, war jedoch im 

tjahre 2015 bis 2017 ist die Anwesenheit von Altvög

rer Horststandort befindet sich nach Informationen de

 der Art werden i.d.R. mehrjährig, z.T. auch mit Unterb

Horste ist in Abbildung 14 dargestellt. 

eadlers 

bei Lübesse/Uelitz 
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LUNG M-V 2018, zustän-

edoch im Untersuchungsjahr 

on Altvögeln belegt (MEIER-

tionen der UNB knapp  

it Unterbrechungen wieder-
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Weißstorch 
Innerhalb des UG befindet sich ein b

2018). Während der Begehungen kon

so dass an diesem Nistplatz von ein

wurden nicht festgestellt, jedoch konn

tet werden. 

Im  befind

Weißstorchs. Beide Horststandorte si

Abbildung 15: Horststandorte des Weißst
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sich ein bekannter Horststandort des Weißstorchs  

ungen konnten Weißstörche mit enger Horstbindung b

tz von einer Brut ausgegangen werden kann. Nestling

doch konnte im Juni das Storchenpaar bei der Nestinsta

 befindet sich, angrenzend an das UG ein weiterer b

andorte sind in Abbildung 15 dargestellt. 

eißstorchs 

bei Lübesse/Uelitz 
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torchs  (LUNG M-V 

bindung beobachtet werden, 

. Nestlinge oder Jungstörche 

 Nestinstanthaltung beobach-

eiterer bekannter Horst des 
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4.2 DARSTELLUNG DER RASTVORKOMMEN PLANUNGSRELEVANTER ARTEN 

Im Rahmen der Rast- und Zugvogeluntersuchung sind alle Vogelarten planungsrelevant, die bekann-

termaßen ein ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber WEA zeigen. In diesen Fällen kann die WEA als 

mögliche Barriere wirken, oder Nahrungs- und Ruheplätze werden aufgrund der Scheuchwirkung 

nicht mehr aufgesucht, d.h. es kommt zu Lebensraumverlust. Weitere Vogelarten meiden die WEA 

unter Umständen nicht, stattdessen kann ein allgemein hohes Kollisionsrisiko bestehen. Da im WEG 

bereits WEA vorhanden sind, werden diese auf den Karten ebenfalls dargestellt, um die Nutzung des 

UG durch rastende oder ziehende Vögel besser einschätzen zu können. 

Die im UG beobachteten Rastvögel mit vorhabensspezifischer Empfindlichkeit werden nachfolgend 

gruppiert und näher dargestellt. Die Einteilung erfolgt dabei gem. der artspezifischen Empfindlichkeit 

sowie aufgrund der räumlichen Nutzung des UG und weicht somit in Teilen von der zoologischen Sys-

tematik ab. Die Arten mit unmittelbarem Raumbezug wurden in den folgenden Abbildungen als Punk-

te mit einer von der Individuenzahl abhängigen Größe dargestellt. Überfliegende Gänse und Kraniche 

ohne direkten Raumbezug wurden als größenabhängige Pfeile mit der festgestellten Flugrichtung dar-

gestellt. 

Betrachtet werden zunächst Individuen und Trupps der Vogelarten, welche Teile des UG als Nahrungs-

fläche oder Ruhebereich nutzen. Externe Daten des LUNG dienen zur Einschätzung des Rast- und Zug-

vogelgeschehens im weiteren Wirkumfeld des Vorhabens. Anschließend folgt die Darstellung des Zug-

geschehens ohne Flächenbezug im UG.  

Der nachgewiesene Weißstorch ist ein standorttreuer Brutvogel mit engem Bezug zu dem im 

vorhandenen Horst. Die Betrachtung fand daher in Kapitel 4.1.2 statt. 
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4.2.1 RASTVORKOMMEN VON LIMI

Rastende, bzw. nahrungssuchende L

festgestellt (vgl. Abbildung 16). Beid

 UG statt. Bei den Erfassu

ausschließlich um Kiebitztrupps. 

Abbildung 16: Trupps rastender Kiebitze
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IMIKOLEN IM UG 
uchende Limikolen wurden an zwei Terminen (24.09

). Beide Beobachtungen fanden jedoch 

en Erfassungen handelte es sich sowohl 

 

bitze im UG 

bei Lübesse/Uelitz 
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en (24.09.2019, 27.02.2019) 
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4.2.2 RASTVORKOMMEN VON KRA

An insgesamt drei Kartierungster

nahrungssuchende bzw. ruhende Kr

wurden im  

Entwässerungsgräben zerschnitten si

der Nähe , ebenfalls a

Die einzige Reiherart, die während d

(04.10.2018, 08.11.2018, 27.02.2019)

liegenden sowie 

Abbildung 17: Rastvorkommen von Kran
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RANICHEN UND REIHERN IM UG 
ierungsterminen (08.03.2019, 21.03.2019 und 03

hende Kranichpaare im UG festgestellt (vgl. Abbildu

  erfasst, die 

chnitten sind. Ein weiterer Nachweis erfolgte im 

ebenfalls auf . 

ährend der Begehungen festgestellt werden konnte, w

.02.2019). Hier wurden Einzeltiere ebenfalls auf den im

sowie  beobachtet (

 Kranichen und Reihern  im UG 

bei Lübesse/Uelitz 
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und 03.04.2019) wurden 

Abbildung 17). Die Tiere 

sst, die kleinräumig von 

 im  in 

 konnte, war der Graureiher 

auf den im  

obachtet (vgl. Abbildung 17). 
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4.2.3 RASTVORKOMMEN VON ENTE

Entenvögel auf Nahrungssuche wurd

08.03.2019, 21.03.2019, 11.04.2019).

Stockenten, die im Bereich 

oder kleiner Trupp festgestellt wurde

Krickenten, ebenfalls im Bereich 

Abbildung 18: Rastvorkommen von Enten
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NTEN IM UG 
che wurden an vier Kartierungsterminen im UG festge

.04.2019). Es handelte sich bei den erfassten Tieren fas

ellt wurden. Lediglich am 08.03.2019 konnten neben St

reich , erfasst werden (vgl. 

 Enten im UG 

bei Lübesse/Uelitz 
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 UG festgestellt (27.02.2019, 

Tieren fast ausschließlich um 

 entweder als Paar 

 neben Stockenten auch drei 

(vgl. Abbildung 18). 
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4.2.4 WINTERREVIERE VON GREIF

Mäuse- und Raufußbussard 
Das Vorkommen der beiden im UG fe

Raufußbussard konnte am 08.11.2018

am  festge

kreisenden Individuums (< 50 m Höh

Da diese Nachweise jedoch nu

Zugvogeluntersuchungszeitraumes er

der Art zu rechnen. 

Mäusebussarde wurden hingegen an 

wurden Einzelindividuen gesichtet, a

Gruppe von 3 Tieren. Fast alle Offe

Frühjahrszeitraum erwartungsgemäß

fehlen, allenfalls die 

 im Bereich der  zeigen 

Abbildung 19: Nachweise von Bussarden 
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REIFVÖGELN UND FALKEN IM UG 

n im UG festgestellten Bussard-Arten wird in Abbildung

08.11.2018 rüttelnd über der Ackerfläche  

 festgestellt werden. Am 27.02.2019 gelang eine 

 50 m Höhe), ebenfalls über 

doch nur an zwei Tagen während des gesa

raumes erfolgten, ist im UG nicht mit einem entspreche

gegen an jedem Begehungstag im UG festgestellt. Zum ü

esichtet, am 12.02.2019 aber auch eine in 50 – 200 

t alle Offenlandbereiche im UG wurden über den ges

ngsgemäß als Nahrungsfläche genutzt. Eindeutige Sch

angrenzenden  sowie d

 zeigen eine etwas erhöhte Nutzungsfrequenz. 

rden im UG 

bei Lübesse/Uelitz 
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Abbildung 19 dargestellt. Ein 

 sowie ruhend 

ang eine Beobachtung eines 

 

des gesamten Rast- und 

ntsprechenden Winterrevier 

ellt. Zum überwiegenden Teil 

200 m Höhe kreisende 

r den gesamten Herbst- bis 

ge Schwerpunktbereiche 

 sowie die  
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Rotmilan 
Die im Rast- und Zugvogelzeitraum n

Diese konnten bei insgesamt neu

05.10.2018, 17.10.2018, 24.10.2018, 

naten November und Februar keine 

von dieser Art nicht als durchgehende

Die hohe Anzahl an Rotmilansichtun

Horststandort zuzurechnen (vgl. L

wald aufsteigendes Tier beobachtet 

über die angrenzende e kr

tet werden, die aus verschiedenen Ric

Abbildung 20: Nachweise von Rotmilanen
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zeitraum nachgewiesenen Rotmilane werden in Abbild

samt neun Begehungen festgestellt werden (24.09.

.10.2018, 08.03.2019, 21.03.2019, 03.04.2019, 11.04.20

uar keine Beobachtungen gemacht wurden, wird das U

gehendes Winterrevier genutzt. 

lansichtungen ist dem  vorha

LUNG M-V 2018). So konnte schon am 08.03.2019

obachtet werden, dass anschließend gemeinsam mit e

e kreiste. Am 17.10.2018 konnten 3 Individuen gl

denen Richtungen einfliegend, gemeinsam 

ilanen im UG 

bei Lübesse/Uelitz 
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Abbildung 20 dargestellt. 

n (24.09.2018, 04.10.2018, 

, 11.04.2019). Da in den Mo-

wird das UG  wahrscheinlich 

 vorhandenen bekannten 

8.03.2019 ein aus dem Brut-

sam mit einem zweiten Tier 

ividuen gleichzeitig beobach-

kreisten. 
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Turmfalke 
Turmfalken wurden an neun Bege

25.10.2018, 08.11.2018, 09.11.2018, 

Abbildung 21 dargestellt. Insbesonde

einzelner Männchen und Weibchen e

geschlossen werden, dass werden, da

sind, da bei den Begehungen im Nove

erfasst werden konnten. 

Hauptsächlich wurden während des 

als Nahrungshabitat genutzt (vgl. Abb

Abbildung 21: Nachweise von Turmfalken
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eun Begehungsterminen erfasst (24.09.2018, 05.10

.11.2018, 16.11.2018, 03.04.2019, 11.04.2019). Die Beo

nsbesondere bei der Begehung am 24.09.2018 wurde 

eibchen erfasst. Dennoch kann nicht grundsätzlich au

erden, dass Turmfalken das UG als Winterrevier nutze

n im November 2018 sowie im Februar und März 2019

rend des Untersuchungszeitraums 

Abbildung 21). Schwerpunkträume ergaben sich d

falken im UG 

bei Lübesse/Uelitz 
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18, 05.10.2018, 24.10.2018, 

). Die Beobachtungen sind in 

18 wurde eine große Anzahl 

ätzlich aus dem Vorkommen 

vier nutzen bzw. Standvögel 

März 2019 keine Turmfalken 

 im zentralen UG 

ben sich daraus jedoch nicht.  
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4.2.5 WEITERE GREIFVÖGEL IM 

Die nachfolgend aufgeführten Arten w

Rast- und Zugvogeluntersuchung beo

Nutzung des UG erfolgt einzeln für jed

Abbildung 22: Weitere erfasste Greifvöge

Kornweihe 
An zwei Kartierungsterminen konnt

wurde ein nach 

08.11.2018 ein jagendes Tier im 

Teilzieher auf Nahrungssuche zu han

Rahmen der Rast- und Zugvogelunter

Seeadler 
Seeadler wurden an drei Begehungs

24.09.2018 konnten zwei Tiere gem

werden. Die Beobachtungen der kreis

in Nähe bereits bestehender WEA gem

Da Seeadler in Mitteleuropa in der Re

dass es sich um das Paar mit Bezug z

24.10.2018 wurde ein fliegendes im

 gesichtet. Jungadler verlass
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IM RAST- UND ZUGVOGELZEITRAUM 
en Arten wurden im UG nur an wenigen Begehungsterm

chung beobachtet (vgl. Abbildung 22). Eine Einschätzun

eln für jede erfasste Art. 

fvögel im UG 

nen konnte jeweils eine Rohrweihe beobachtet werde

 

im . Es scheint sich hierbei um

he zu handeln. Für die ab Ende März einsetzende Bru

ogeluntersuchung keine Nachweise der Art mehr erbrac

egehungsterminen (24.09.2018, 24.10.2018, 12.02.201

Tiere gemeinsam kreisend zu verschiedenen Zeitpunk

 der kreisenden Individuen wurde hier in 50 m – 500 m

WEA gemacht. 

a in der Regel Standvögel sind, kann durchaus davon au

it Bezug zum bekannten Horststandort handelte (vgl. 

endes immatures Tier  in einer Hö

er verlassen mitunter schon sehr für das elterliche Revi

bei Lübesse/Uelitz 
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hungsterminen während der 

inschätzung der potenziellen 

 

tet werden. Am 24.10.2018 

  beobachtet, am 

ierbei um Standvögel, bzw. 

zende Brutsaison wurden im 

ehr erbracht. 

12.02.2019) beobachtet. Am 

 Zeitpunkten aufgenommen 

500 m Höhe, unmittelbar 

 davon ausgegangen werden, 

vgl. LUNG M-V 2018). Am 

 einer Höhe von 50 m  

liche Revier und können wei-
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te Strecken wandern. Ein unmittelbarer Raumbezug kann für dieses Tier daher nicht festgestellt wer-

den. 

Für den Rest des Beobachtungszeitraums fehlen Nachweise im UG. Da die nächste Beobachtung erst 

im Februar 2019 gelang, ist nicht von einem Winterrevier im Bereich des UG auszugehen. Am 

15.02.2019 wurde erneut ein immatures Tier, das UG im Bereich der Gemeinde Uelitz überfliegend, 

beobachtet. 

Sperber 
Sperber wurden an fünf Begehungsterminen im UG festgestellt (24.09.2018, 05.10.2018, 17.10.2018, 

08.11.2018, 12.02.2019). Die Beobachtungen wurden vorwiegend in der Nähe  sowie 

 gemacht. Es wurden jeweils einzelne Tiere beobachtet, die das Gebiet zum Nah-

rungserwerb nutzten. Von einer Nutzung zumindest eines Teilbereichs des UG als Winterrevier ist 

daher auszugehen. 

Habicht 
Am 04.10.2018 konnte im UG einmalig ein jagender Habicht im  festge-

stellt werden. Weitere Sichtungen dieser Greifvogelart blieben während der weiteren Begehungster-

mine aus. Eine dauerhafte Nutzung während des Winterzeitraumes ist nicht nachgewiesen, allerding 

ist eine derartige Einschätzung bei versteckt lebenden Arten, wie dem Habicht, schwierig. Im Regelfall 

sind die mitteleuropäischen Habichte Standvögel, die das ganz Jahr in ihrem Revier bleiben 
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4.3 ZUGGESCHEHEN 

4.3.1 GÄNSE 
Ziehende Gänsetrupps wurden an 6

Sichtbedingungen und der Truppstär

großer Flughöhe, nicht immer erfolg

fasst (vgl. Abbildung 23). Am 2

Blässganstrupps beobachtet werden u

der Übersichtlichkeit auf eine Artent

den sich auch beim Meideverhalten a

gegangen werden kann. 

Die erfassten Trupps nutzten überw

Truppstärke variierte bei den Beob

Anzahl am 16.11.2018 festgestellt wu

als 200 m. Die Flugbeobachtungen er

beobachtete Anzahl mit 180 Tieren r

befindet sich in einer C-Zone der Vog

Vögel überwiegend auf geringem bis m

Der Herbstzug konnte im Septemb

16.11.2018 wurden im UG keine zieh

nicht erfasst werden. 

Abbildung 23: Überfliegende Trupps "Gra
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rden an 6 Begehungsterminen im UG beobachtet. Da 

Truppstärke eine Artzuordnung, insbesondere bei gemi

er erfolgen kann, wurden die beobachteten Gänse als

). Am 25.10.2018 konnten zwar auch getrennt

t werden und am 16.11.2018 ein Trupp Saatgänse, jedo

ine Artentrennung in der Abbildung verzichtet. Die dre

erhalten an WEA kaum, sodass von einer gleichmäßigen

en überwiegend einen Höhenbereich bis ca. 200 m üb

en Beobachtungen zwischen < 10 und 180 Individuen

estellt wurde. Die Tiere überflogen hierbei das UG in ei

tungen erscheinen insgesamt jedoch wenig gerichtet. 

0 Tieren relativ niedrig, was jedoch den Erwartungen 

e der Vogelzugdichte, also in einer Zone, in der das Auf

ngem bis mittlerem Niveau ist (LUNG M-V 2019). 

 September, Oktober und November 2018 erfasst w

 keine ziehenden Gänsetrupps mehr beobachtet. Ein Fr

s "Grauer Gänse" mit Zugrichtung im UG 

bei Lübesse/Uelitz 
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chtet. Da abhängig von den 

e bei gemischten Trupps und 

 Gänse als „Graue Gänse“ er-

getrennte Graugans- und 

änse, jedoch wurde aufgrund 

t. Die drei Arten unterschei-

hmäßigen Betroffenheit aus-

200 m über dem Grund. Die 

Individuen, wobei die größte 

s UG in einer Höhe von mehr 

erichtet. Auch ist die höchste 

artungen entspricht. Das UG 

er das Aufkommen ziehender 

 erfasst werden. Nach dem 

tet. Ein Frühjahrszug konnte 
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4.3.2 KRANICHE 
Durchziehende Individuen oder Trup

den (24.09.2018, 05.10.2018, 17.10..2

Zahl an Einzelbeobachtungen gemac

Höhen von 500 m – 1000 m überfloge

was dem westeuropäischen Zugweg 

trupps eher Richtung Nord bis Nordo

südwestliche Flugrichtungen zu beob

Während des Frühjahrszugs konnte n

Dabei lag die Flugrichtung des Trupps

Insgesamt war die beobachtete Zugak

~ 350.000 Tieren (http://wpe.wetlan

untergeordnete Bedeutung des UG im

Abbildung 24: Überfliegende Kranichtrup
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oder Trupps dieser Art konnten an 5 Begehungstermin

8, 17.10..2018, 16.11.2018, 27.2.2019). Am 24.09.2018

en gemacht werden, als 6 Einzeltrupps mit 25 – 

 überflogen. Die festgestellte Zugrichtung lag hierbei be

 Zugweg entspricht. Am 05.10.2018 lag sie bei drei fe

 bis Nordost, während am 17.10.2018 und 16.11.2018 w

n zu beobachten waren. 

s konnte nur eine Beobachtung durchziehender Kranich

es Trupps mit 3 Tieren Richtung Osten. 

tete Zugaktivität der Art im Vergleich zur gesamten flyw

pe.wetlands.org/search - Daten von 2014) eher gering 

 des UG im alljährlichen Zuggeschehen (vgl. Abbildung 

htrupps mit Flugrichtung im UG 
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gsterminen beobachtet wer-

4.09.2018 konnte die größte 

 120 Tieren das UG in 

hierbei bei West bis Südwest, 

ei drei festgestellten Einzel-

11.2018 wieder westliche bis 

er Kraniche gemacht werden. 

amten flyway-Population von 

er gering und spricht für eine 

bildung 24). 
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4.4 EXTERNE INFORMATIONSQU

In diesem Kapitel werden mith

(https://www.geoportal-mv.de, Abfr

und Zugvögel dargestellt. Zur Visuali

Kartenportals Umwelt (LUNG M-V 20

Eine allgemeine Übersicht über die s

gibt Abbildung 25. Rastgebiete werde

dene Kategorien eingeteilt, wobei für 

zum Vorhaben, für die Kategorien B, 

LUNG M-V 2016). Das im Umfeld am 

über 10 km außerhalb eines 3.000 m

befinden sich deutlich außerhalb eine

Abbildung 25: Vogelrastgebiete nach Kate
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NSQUELLEN 

en mithilfe der vom LUNG zur Verfügung ge

, Abfragedatum: 08.05.2019) Karten mit Bezug au

ur Visualisierung wurde QGIS genutzt. Nachfolgend we

V 2019) bezüglich der Thematik Rastvögel dargest

über die saisonalen, bzw. ganzjährigen Vogelrastgebiete

iete werden vom Institut für Angewandte Ökosystemfor

wobei für solche der Kategorie A und A* ein Ausschlussb

gorien B, C und D ein Ausschlussbereich von 500 m ang

mfeld am höchsten bewertete Rastgebiet, die Lewitzer

000 m Umkreises zum Vorhaben. Die niedriger bew

rhalb eines 500 m Umkreises. 

h Kategorie im Umfeld des UG 
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gung gestellten Geodaten 

 Bezug auf das Thema Rast- 

olgend werden die Daten des 

el dargestellt. 

astgebiete im Umfeld des UG 

systemforschung in verschie-

usschlussbereich von 3000 m 

500 m angegeben wird (AAB, 

Lewitzer Fischteiche, liegen 

riger bewerteten Rastgebiete 
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4.4.1 SCHLAFPLÄTZE UND TAGESR

Gänse 
Gem. AAB (LUNG M-V 2016) ist das Ei

Ruheplätze wahrscheinlicher, die zah

abhängig von ihrer Bedeutung, in ver

A und A* ein Ausschlussbereich von 

500 m zur geplanten WEA angegeben

Innerhalb des Ausschlussbereichs

sen (vgl. Abbildung 26). Das als Schla

städter See werden vom LUNG mit de

halb des Vorhabenbereichs befinden

Der Dümmersee westlich von Schwe

einen Schlafplatz der Kategorie B d

beeinträchtigt. 

Abbildung 26: Schlafplätze von Gänsen im
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GESRUHEGEWÄSSER IM UMFELD DES UG 

ist das Eintreten eines Schädigungsverbotes innerhalb 

er, die zahlreich von Vögeln aufgesucht werden. Rastgeb

ng, in verschiedene Kategorien eingeteilt, wobei für sol

reich von 3000 m, für alle anderen Kategorien ein Aus

ngegeben wird (LUNG 2016). 

reichs von 3000 m befinden sich keine bedeutenden Sc

s als Schlafplatz bedeutende Gebiet der Lewitzer Fischt

NG mit der Kategorie A bewertet. Da sie sich jedoch meh

 befinden, ist nicht von einer erheblichen Beeinträch

on Schwerin stellt, ebenso wie der Schweriner See und

orie B dar. Diese Schlafplätze werden ebenfalls nicht d

en im Umfeld des UG 
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innerhalb solcher Schlaf- und 

n. Rastgebiete werden daher, 

bei für solche der Kategorien 

n ein Ausschlussbereich von 

tenden Schlafplätze von Gän-

zer Fischteiche und der Neu-

edoch mehr als 13 km außer-

eeinträchtigung auszugehen. 

er See und der Pinnower See 

lls nicht durch das Vorhaben 
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Kraniche 
Bedeutende Kranichschlafplätze befi

des Naturschutzgebietes „Fischteiche

Vorhabenbereich liegt hier, bei mehr 

einen Kranichschlafplatz der Kategor

ten Auswirkungen durch das Vorhabe

Abbildung 27: Schlafplätze von Kranichen
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lätze befinden sich bei den Lewitzer Fischteichen 

ischteiche in der Lewitz“ sind (vgl. Abbildung 27). D

 bei mehr als 13 km.  bildet der 

r Kategorie B. Auch hier sind jedoch aufgrund der Entfe

s Vorhaben zu befürchten. 

ichen im Umfeld des UG 
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 (Kategorie A), die Teil 

). Die Entfernung zum 

ldet der  

 der Entfernung keine direk-
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Tauchenten 
Die Tageruhegewässer von Tauchen

Lewitzer Fischteiche vom LUNG in di

gewässer der Kategorie B. Eine Beein

von > 11 km für diese Gewässer ausge

Abbildung 28: Tagesruhegewässer von Ta
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 Tauchenten werden in Abbildung 28 dargestellt. Auc

UNG in die Kategorie A gewertet. Hinzu kommt der Bar

Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben kann aufgru

sser ausgeschlossen werden. 

on Tauchenten im Umfeld des UG 
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stellt. Auch hier werden die 

t der Barniner See als Ruhe-

ann aufgrund der Entfernung 
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Gewässerrastgebiete (allgemein
Bedeutende Gewässerrastgebiete bef

die Vorhabenfläche (vgl. Abbildung 

sich nach Angaben des LUNG 

der sowie im 

Abbildung 29: Gewässerrastgebiete im Um

4.4.2 NAHRUNGSGEBIETE UND V

Nahrungsgebiete (allgemein) 
Neben der möglichen Beeinträchtigu

Zug- und Rastgeschehens ist ebenfall

chen zu vermeiden. Die Nahrungsflä

Nahrungssuche aufgesucht werden, k

che von Schlafplätzen und Ruhegewä

an Hand eines Stufenmodells, wobei 

ßerordentlich hoher Bedeutung im N

der Kategorie A & A*“ entspricht (I.

rungs- und Ruhegebieten in Rastgebie

rungs- und Ruhegebieten von Rastgeb

der Betrieb von WEA führt auf diesen

Schädigung der Ruhestätte (LUNG M
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mein) 
ebiete befinden sich nicht innerhalb des 3000 m Auss

bbildung 29). Als nächstgelegene bedeutende Wasserra

G , 

 

 im Umfeld des UG 

VOGELZUGDICHTE IM UMFELD DES UG 

 
nträchtigung von geschützten Ruhestätten und der Be

st ebenfalls die Beschädigung essentieller oder traditio

ahrungsflächen, die regelmäßig von einer großen Anza

werden, können zu einem erheblichen Teil außerhalb de

Ruhegewässern liegen (LUNG M-V 2016). Die Klassifizier

lls, wobei Stufe 4 einer „sehr hohe Bedeutung - Nahru

tung im Nahbereich von Schlaf- und Tagesruheplätzen

spricht (I.L.N. & IAFÖ 2009). Stufe 3 entspricht stark

 Rastgebieten der Kategorie A, während Stufe 2 regelmä

on Rastgebieten verschiedener Kategorien entspricht. Ei

auf diesen Flächen sowie den Flugkorridoren dorthin in

M-V 2016). 

bei Lübesse/Uelitz 
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0 m Ausschlussbereichs um 

 Wasserrastgebiete befinden 

,  

nd der Beeinträchtigung des 

r traditioneller Nahrungsflä-

oßen Anzahl von Vögeln zur 

ßerhalb der Ausschlussberei-

lassifizierung erfolgt hierbei 

Nahrungsgebiete von au-

uheplätzen von Rastgebieten 

cht stark frequentieren Nah-

 2 regelmäßig genutzter Nah-

spricht. Eine Errichtung bzw. 

 dorthin in der Regel zu einer 
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Nahrungsflächen der Stufe 4 finden s

Bereich des Autobahnkreuzes Schwer

sich  in etwa 5000 m

sich innerhalb eines Radius von 3000

einer eingestuften Nahrungsfläche (

fläche nicht vollständig auszuschließe

Bewertung (Kapitel 4.1). 

Abbildung 30: Nahrungsflächen im Umfel
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4 finden sich südöstlich des Vorhabenbereichs in > 500

es Schwerin (vgl. Abbildung 30). Eine Nahrungsfläche d

twa 5000 m an das Vorhabengebiet an. Nahrungsflächen

 von 3000 m um das Vorhabengebiet. Das Gebiet selber 

sfläche (LUNG M-V 2019). Dennoch ist eine Nutzung de

zuschließen. Die vorliegende Untersuchung ermöglicht 

mfeld des UG 
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in > 5000 m Entfernung im 

gsfläche der Stufe 3 schließt 

ngsflächen der Stufe 2 finden 

iet selber ist jedoch nicht Teil 

utzung des UG als Nahrungs-

rmöglicht hier eine genauere 
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Vogelzugdichte 
In Gebieten mit erhöhter Vogelzugdi

Dichte (Zone A) das allgemeine Leben

Bereich eine WEA errichtet werden (

halten. Im Bereich des Vorhabens w

nommen (vgl. Abbildung 31). Zonen d

und  an und reichen in das UG

lang des Störtals. 

Abbildung 31: Relative Dichte des Vogelz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartierung der Avifauna auf der WEA-Vorhabensfläche bei Lü

Uphauserstr. 59 ∙ 49594 Alfhausen        

ogelzugdichte wird davon ausgegangen, dass bei eine

eine Lebensrisiko der ziehenden Tiere signifikant anste

 werden (LUNG M-V 2016). Diese Bereiche sind somit gr

habens wird nur eine geringe bis mittlere Vogelzugdic

). Zonen der Kategorie B (mittlere bis hohe Dichte) schl

in das UG hinein. Eine Zone der Kategorie A findet sich

ogelzugs im Umfeld des UG 
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   44 

s bei einer 10-fach erhöhten 

ant ansteigt, sollte in diesem 

d somit grundsätzlich freizu-

gelzugdichte (Zone C) ange-

ichte) schließen sich  

indet sich  des UG ent-
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4.5 RAUMNUTZUNGSBEOBACHT

4.5.1 GREIFVÖGEL 
Das UG wird von mehreren vorhaben

Intensität genutzt. Nachfolgend werd

dargestellt. 

Kornweihe 
Im Rahmen der Rast- und Zugvogelu

geringer Höhe jagend über 

dung 32). Nachweise für den Zeitraum

lich von einer sporadischen Nutzung a

Abbildung 32: Flugbewegungen der Korn
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ACHTUNGEN VON GROß- UND GREIFVÖGELN

vorhabenrelevanten Greifvogelarten im Jahresverlauf

gend werden die beobachteten Nutzungsmuster für d

ugvogeluntersuchung konnte am 8.11.2018 ein Kornw

  festgestellt 

n Zeitraum der Brutvogelkartierung gibt es nicht, sodas

 Nutzung als Nahrungshabitat ausgegangen werden kan

 Kornweihe im UG 
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LN 

sverlauf in unterschiedlicher 

für die einzelnen Arten 

in Kornweihen-Männchen in 

stgestellt werden (vgl. Abbil-

icht, sodass für das UG ledig-

erden kann.   
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Rohrweihe 
Die Rohrweihe konnte an zwei Be

(vgl. Abbildung 33). Die beobachtete

Rohrweihen auf Nahrungssuche typis

gerichteter Durchflug in 

rungshabitat genutzt, allerdings in ge

Nachweis für die Rohrweihe. 

Abbildung 33: Flugbewegungen der Rohr
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Begehungsterminen im April im Umfeld des UG 

obachteten Flüge fanden stets bodennah (bis ~ 20 m

uche typisch sind. Der einzige Flug direkt durch das UG 

- . Die Offenlandbereiche werden von d

ings in geringer Stetigkeit. Für den Rast- und Zugvoge

 Rohrweihe im UG 
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UG nachgewiesen werden 

is ~ 20 m) statt, wie sie für 

h das UG war ein relativ ziel-

den von dieser Art als Nah-

d Zugvogelzeitraum fehlt ein 
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Rotmilan 
Flugbewegungen des Rotmilans wurd

dung 34). Nutzungsschwerpunkte 

Horststandorts wurde hingegen kau

Lediglich am 05.10.2018 wurde ein di

Abbildung 34: Flugbewegungen des Rotm
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wurden im Herbst 2018 insgesamt 12 Mal nachge

rpunkte lagen im  D

egen kaum genutzt, ebenso die Offenlandbereiche des

rde ein direkter Überflug beobachtet. 

 Rotmilans im UG (September 2018 bis März 2019) 
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nachgewiesen (vgl. Abbil-

 Die Umgebung des 

reiche des bestehenden WP. 

 



Abschlussbericht zur Kartieru

Landschaftsarchitekt Oevermann ∙ Uphaus

Von März bis Juni 2019 lassen sich m

Erneut wurden  in de

zeitig eine erhöhte Aktivität in der Nä

 und di

genutzt. Der WP selber ist als Nahrun

Gebiete, da dort keine Flugbewegunge

Dennoch kann, aufgrund der hohen M

davon ausgegangen werden, dass gru

wird. Eine starke Lockwirkung kann z

leichter verfügbaren Beutetiere ausge

Abbildung 35: Flugbewegungen des Rotm
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ssen sich mehrere Nutzungsschwerpunkte feststellen

 in der Nähe von zum Nahrungserwerb genut

t in der Nähe des Horstes,  festzust

 und die landwirtschaftlich genutzten Flächen westli

ls Nahrungshabitat scheinbar deutlich unattraktiver als

ewegungen festgestellt wurden. 

er hohen Mobilität der Art und dem Horststandort in u

, dass grundsätzlich das ganze UG mehr oder weniger

kann zudem durch die Mahd/ Ernte einzelner Fläch

ere ausgelöst werden. 

 Rotmilans im UG (April bis Juni 2019) 
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ststellen (vgl. Abbildung 35). 

erb genutzt, während gleich-

 festzustellen war. Auch das 

hen westlich des WP wurden 

aktiver als die angrenzenden 

ndort in unmittelbarer Nähe, 

r weniger stark frequentiert 

lner Flächen sowie die damit 
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Schwarzmilan 
Für den Schwarzmilan liegen 4 Beob

zeitraum vor (vgl. Abbildung 36). 

telbarer Umgebung des bestehenden

Bereich jedoch nicht ausgehen. Insge

einer geringen Stetigkeit. Im Rast

werden, sodass von einer nur saisona

Abbildung 36: Flugbewegungen des Schw
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Beobachtungen von 3 Begehungsterminen aus de

 Die am 17.05.2019 festgestellten Flugbewegunge

stehenden WP statt. Von einer Schwerpunktnutzung lä

hen. Insgesamt nutzten einzelne Individuen des Schwar

 Rast- und Zugvogelzeitraum konnte der Schwarzmila

ur saisonalen Nutzung des UG auszugehen ist.  

 Schwarzmilans im UG 
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aus dem Untersuchungs-

ewegungen fanden in unmit-

nutzung lässt sich in diesem 

es Schwarzmilans das UG mit 

hwarzmilan nicht beobachtet 
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Seeadler 
Flugbewegungen des Seeadlers wurde

beobachtet (vgl. Abbildung 37). Sie en

Am 24.09.2018 konnten nördlich von

werden. Ebenfalls im Bereich 

tet werden. Eine direkte Nutzung de

ausreichend großer Gewässerstruktu

im  Bereich des UG läss

nen Flugbeziehung zwischen dem Ho

nen. Für den Brutvogelzeitraum fehle

Abbildung 37: Flugbewegungen des Seead
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wurde an vier Terminen im Herbst 2018 sowie im F

Sie entsprechen damit dem Rast- und Zugvogelzeitr

rdlich von Uelitz zwei Individuen beim gemeinsamen 

h  konnte am 12.02.2019 ein imma

utzung des UG als Nahrungshabitat erscheint jedoch a

erstrukturen als eher unwahrscheinlich. Die Flugbeweg

es UG lässt sich hingegen aller Wahrscheinlichkeit nac

m Horststandort des Seeadlers und den  

aum fehlen Nachweise der Nutzung des UG durch den Se

 Seeadlers im UG 
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owie im Februar 2019 im UG 

vogelzeitraum. 

insamen Kreisen festgestellt 

 ein immatures Tier beobach-

t jedoch aufgrund fehlender 

lugbewegung am 24.10.2018 

chkeit nach der angenomme-

  zuord-

rch den Seeadler. 
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5 BEWERTUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
Die betriebsbedingten Wirkungen überwiegen bei der Errichtung von WEA i.d.R. die anlage- und bau-

bedingten hinsichtlich des durch das Vorhaben ausgelösten Beeinträchtigungsgrades. Mehrere Vogel-

arten sind durch Kollision mit den WEA gefährdet. 

Vor allem für standorttreue Greifvögel ist ganzjährig eine Kollisionsgefährdung nicht auszuschließen, 

sofern Teilbereiche mit geplanten WEA besonders stark frequentiert werden. In unmittelbarer Nähe 

zu Horststandorten ist während der Brutsaison mit erhöhter Aktivität der Vögel zu rechnen. Als Maß-

gabe, ob eine Vogelart als besonders kollisionsgefährdet gilt, können deutschlandweit erhobene 

Schlagopferlisten herangezogen werden (vgl. DÜRR 2019).  Die AAB (LUNG M-V 2016) nennt für die in 

Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden windkraftsensiblen Groß- und Greifvogelarten artspezifi-

sche Ausschluss- und Prüfbereiche um Horststandorte. 

Für die Brutvögel im Wirkumfeld des Vorhabens sind wesentliche Beeinträchtigungen während der 

Bauphase nicht grundsätzlich auszuschließen. Im Rahmen des Anlage- und Wegebaus kann Lebens-

raum verloren gehen oder es zu massiven Störungen während des Balz- und Brutgeschäfts kommen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen können bei der Errichtung von WEA für Rast- und Zugvögel durch die 

Scheuchwirkung der Anlage und den damit verbundenen Lebensraumverlust entstehen. Insbesondere 

wenn bedeutende Nahrungsflächen, Rast- und Ruhebereiche im Nahbereich von WEA vorhanden sind, 

können diese durch anlage- und betriebsbedingte Wirkungen entwertet werden. Rastende Gänse hal-

ten so z.B. meist Abstände von etwa 300 m zu vorhandenen WEA ein (HÖTKER ET AL. 2004). Das LUNG 

nennt daher in der AAB (LUNG M-V 2016) Ausschlussbereiche von 3 km um Schlafplätze und Ruhestät-

ten in Rastgebieten der Kategorie A und A*, und 500 m um alle anderen Rast- und Ruhegewässer. Es-

sentielle oder traditionelle Nahrungsgebiete der Stufe 4 werden bereits in den Restriktionskriterien 

für die Ausweisung von Windeignungsgebieten bedacht.  Gebiete mit erhöhter Vogelzugdichte der 

Zone A (hohe bis sehr hohe Dichte ziehender Vögel) sind von der Bebauung mit WEA ebenfalls ausge-

schlossen. 

Für Mecklenburg- Vorpommern liegen über das Geoportal (www.geoportal-mv.de) Webdienste der 

wichtigsten Rast- und Ruhegewässer, Schlafplätze sowie der präferierten Nahrungsflächen vor (LUNG 

M-V 2019). Vogelzuglinien liegen über das Kartenportal Umwelt (www.umweltkarten.mv-

regierung.de) vor. Diese Daten können zur Bewertung der Konfliktsituation im UG herangezogen wer-

den. Um die Datengrundlage in Hinblick auf die Aktualität und Vollständigkeit weiter zu verbessern, 

wurden im UG an 12 Begehungsterminen die Rast- und Zugvögel erfasst. 

Im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB) ist abschließend zu prüfen, ob sich durch 

das Vorhaben eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, eine erhebliche Störung oder eine Beein-

trächtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (gem. § 44 BNatSchG (1)) ergeben können. Dabei 

erfolgt die Prüfung der europäischen Vogelarten auf vorhabensbedingte, erhebliche Beeinträchtigun-

gen unter Einbeziehung der konkreten Anlagen- und Wegeplanung. 

Nachfolgen wird daher zunächst nur eine erste Einschätzung der Vorkommen von Vogelarten mit all-

gemeiner Planungsrelevanz sowie der voraussichtlichen Konfliktlage mit dem Vorhaben gegeben. 
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5.1 ANALYSE DER BETROFFENHEIT PLANUNGSRELEVANTER ARTEN/ARTENGRUPPEN 

5.1.1 ENTENVÖGEL 

Gänse  
Ein Brutvorkommen von Gänsen wurde im UG während der Untersuchung nicht festgestellt. Die Eig-

nung eines großen Teiles des UG als Nahrungsfläche wird vom LUNG (LUNG M-V 2019) als „Rastgebiet 

Land: Stufe 2 – regelmäßig genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete...“ eingestuft (vgl. Abbildung 30). Für 

Flächen, die dieser Kategorie unterliegen, ist eine regelmäßige Nutzung als Nahrungshabitat für Gänse 

zunächst nicht auszuschließen. 

Rastende oder nahrungssuchende Gänse wurden jedoch im UG während der entsprechenden Untersu-

chungen nicht festgestellt. Das Zuggeschehen im Bereich des UG fand auf geringem bis mittlerem Ni-

veau statt, was der Einschätzung des Gebietes als einer C-Zone der Vogelzugdichte entspricht (LUNG M-

V 2019). 

Aufgrund der Beobachtungen kann daher davon ausgegangen werden, dass die Vorhabenfläche sowie 

die unmittelbar angrenzenden Offenlandbereiche nicht regelmäßig von Gänsetrupps zur Nahrungssu-

che genutzt werden. Brutvorkommen sind hier ebenfalls nicht zu erwarten.  

Erhebliche negative Wirkungen durch die Errichtung von WEA an den geplanten Standorten sind für 

die Artengruppe der Gänse somit nicht zu erwarten 

Enten 
Ein Brutverdacht für die Stockente wurde südlich von Lübesse im Bereich des von 

 durchzogenen  festgestellt (vgl. 4.1.1). 

Die zum größten Teil intensiv landwirtschaftlich genutzten Offenflächen des UG sind als Nahrungsha-

bitat für Enten weit weniger geeignet als die und . Ebenso 

fehlen stehende oder fließende Gewässer im zentralen Bereich des UG. So wurden im Rahmen der 

Rast- und Zugvogeluntersuchung Stock- und Krickenten nur im  

festgestellt (vgl. Abbildung 18). Entsprechende Tagesruhegewässer oder bedeutende Gewässerrastbe-

reiche finden sich nur in deutlicher Entfernung zum UG (vgl. Abbildung 28, Abbildung 29). 

Die Habitatnutzung der Artengruppe ist daher  zu erwarten. Erhebliche negative 

Wirkungen durch die Errichtung von WEA an den geplanten Standorten sind für die Artengruppe der 

Enten somit nicht zu erwarten. 

5.1.2 LIMIKOLEN 
Die Artengruppe der Limikolen tritt im UG nicht als Brutvogel in Erscheinung. Während der Rast- und 

Zugvogelbegehungen wurde als einzige Limikolen-Art der Kiebitz an zwei Terminen auf 

 im Umfeld des UG beobachtet (vgl. Abbildung 16). Insgesamt nutzte die Art die Randbereiche des 

UG in geringer Stetigkeit und Individuenzahl. Bereiche mit regelmäßigen Rastvorkommen größerer 

Trupps sind im UG offenbar nicht vorhanden. 

Erhebliche negative Wirkungen durch die Errichtung von WEA an den geplanten Standorten sind für 

den Kiebitz (bzw. die Artengruppe der Limikolen) somit nicht zu erwarten. 
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Die AAB (LUNG M-V 2016) gibt für Horststandorte des Weißstorchs einen Ausschlussbereich von 1000 

m an (vgl. Abbildung 38). Innerhalb des Prüfbereichs von 2000 m um einen Horststandort ist von ei-

nem erhöhten Kollisionsrisiko mit WEA auszugehen, wenn Grünland oder andere Nahrungsflächen 

überbaut werden, oder durch die WEA eine Barrierewirkung erzeugt wird. 

Weißstörche bevorzugen v.a. feuchte Niederungen, Feuchtwiesen sowie landwirtschaftlich extensiv 

genutztes Grünland und Viehweiden in Horstnähe (BAUER 2012). Derartige Lebensräume finden sich 

auf der dem bestehenden WP abgewandten Seite, sodass ein Flugkorridor über den WP bzw. die Stan-

dorte der geplanten WEA als unwahrscheinlich erscheint. Hochwertige Nahrungsflächen werden 

durch das Vorhaben nicht überbaut, sodass eine erhebliche negative Wirkung durch die Errichtung 

von WEA an den geplanten Standorten nicht zu erwarten ist. 

Die Weißstorchfeststellungen im Zeitraum des Rast- und Zugvogelgeschehens stehen ebenfalls in en-

ger Verbindung mit dem bekannten Niststandort, da es sich in diesem Fall um standorttreue Brutvögel 

handelt. Ein Zuggeschehen von Weißstörchen konnte nicht beobachtet werden und entspricht damit 

den Erwartungen für eine geringe bis mittlere Vogelzugdichte (Zone C).  

Erhebliche negative Wirkungen durch Errichtung der WEA an den geplanten Standorten sind somit für 

den Weißstorch nicht zu erwarten. 

5.1.5 GREIFVÖGEL UND FALKEN 

Kornweihe 
Die Kornweihe wurde an drei Terminen festgestellt (vgl. Kapitel 4.2.5, Kapitel 4.5.1). Ein Brutvor-

kommen besteht im prüfrelevanten Umfeld des UG nicht. Die Nutzung der Flächen des UG geschah 

sporadisch und in geringer Stetigkeit. Wie für Weihen typisch wurden Nahrungsflüge in geringer Höhe 

durchgeführt, während regelmäßige Flugwege im UG nicht vorhanden zu sein scheinen. 

Eine erheblich negative Wirkung durch die Errichtung von WEA an den geplanten Standorten ist somit 

für die Kornweihe nicht zu erwarten. 

Mäusebussard 
Horststandorte für den Mäusebussard wurden nicht bestimmt. Zwei Horste lassen sich aufgrund ihrer 

Beschaffenheit höchstwahrscheinlich dem Mäusebussard zuordnen (vgl. Abbildung 39). Ferner wird 

im Sinne einer worst-case-Betrachtung ein potenzieller Besatz angenommen. Die allgemein hohe Kol-

lisionsgefährdung der Art kommt u.a. in den hohen Schlagopferzahlen zum Ausdruck. So listet DÜRR 

(2019) mit Stand vom 07.01.2019 562 bekannte Schlagopfer auf.  

Die AAB (LUNG M-V 2016) nennt für den Mäusebussard keinen Ausschluss- oder Prüfbereich, sondern 

verlangt stattdessen eine Einzelfallprüfung. Diese Bewertung kann lediglich über die Abschätzung der 

Frequentierung der Nahbereiche der Vorhabenfläche erfolgen. Die UNB des LK Ludwigslust-Parchim 

empfiehlt, einen Bereich von 300 m um Horststandorte des Mäusebussards von WEA freizuhalten 

(mdl. Mitteilung vom 31.07.2019). Insbesondere während der Brutsaison findet ein Großteil der Flüge 

in Rotorhöhe innerhalb dieses Nahbereichs um den Horst statt. Innerhalb des 300 m Bereichs um die 

potenziellen Niststandorte sind keine Vorhaben geplant, sodass nicht von einem signifikant erhöhten 

Tötungsrisiko für den Mäusebussard ausgegangen werden kann. Jedoch ist auch eine gute Nahrungs-

verfügbarkeit ausschlaggebend. Eine erhöhte Gefährdungslage ergibt sich dabei insbesondere auf 

frisch gemähten Grünlandflächen während der Brutzeit, zumal während der Zeit der Jungenfütterung 

viele Offenlandbereiche aufgrund ihrer Anbausituation (bereits hochgewachsener Mais oder noch 

nicht abgeerntete Getreideäcker) als Nahrungsflächen ausfallen und sich die Nahrungssuche auf weni-

ge Flächen konzentriert. 
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Abbildung 39: Potenzielle Horststandorte
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sard innerhalb Deutschlands die vergleichsweise geringe Zahl von 6 bekannten Schlagopfern an. Bei 

Arten mit wenigen Kollisionsnachweisen verbleibt jedoch eine gewisse Prognoseunsicherheit hinsicht-

lich der allgemeinen Kollisionsgefährdung. Dies fällt im vorliegenden Fall aufgrund der geringen Nut-

zung des UG durch Raufußbussarde nicht stark ins Gewicht. 

Erhebliche negative Wirkungen durch die Errichtung von WEA an den geplanten Standorten sind für 

diese Art somit nicht zu erwarten.  

Rohrweihe 
Die Rohrweihe konnte an zwei Begehungsterminen im April im Umfeld des UG beobachtet werden 

(vgl. Kapitel 4.5.1). Ein Brutvorkommen der Rohrweihe besteht im prüfrelevanten Umfeld des UG je-

doch nicht.  

Auch wenn eine sporadische Nutzung des UG als Nahrungshabitat stattfindet, kann eine signifikante 

Erhöhung des Tötungsrisikos mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, da die Art (wie 

auch andere Weihen) ihre Nahrungsflüge in niedrigen Höhenbereichen absolviert. Regelmäßig genutz-

te Flugwege zwischen Nahrungsflächen und möglichen Brutplätzen, welche häufig in größeren 

Höhenbereichen stattfinden, bestehen im UG nicht. 

Rotmilan 
Im Untersuchungsjahr besetzte der Rotmilan einen Horst in einem  

(vgl. Kapitel 4.1.2). Die Brut an diesem Standort war im Beobachtungsjahr erfolgreich. Ein aufgegebe-

ner Horststandort befindet sich innerhalb einer . Die AAB (LUNG M-V 

2016) nennt einen Ausschlussbereich von 1.000 m um Rotmilanhorste sowie einen Prüfbereich von 

2.000 m (vgl. Abbildung 40). DÜRR (2019) nennt für den Rotmilan deutschlandweit 458 Schlagopfer. 

Im Vergleich zu den Bestandszahlen kann der Rotmilan daher als besonders kollisionsgefährdet ange-

sehen werden. 

In vorliegenden Fall liegt der Ausschlussbereich vollständig innerhalb des UG. Hier ist mit einem Ver-

stoß gegen das Tötungsverbot beim Bau einer WEA zu rechnen. Ebenso ist es möglich, dass die Fort-

pflanzungsstätte aufgrund des erhöhten Kollisionsrisikos im näheren Umfeld ihre Funktion verliert. 

Dieser Bereich ist also von WEA freizuhalten.  

Darüber hinaus befindet sich ein großer Teil des UG innerhalb des Prüfbereichs von 2.000 m um den 

Horststandort. In diesem ist ohne geeignete Vermeidungsmaßnahmen ebenfalls von einem signifikant 

erhöhten Tötungsrisiko auszugehen. Durch die Anlage geeigneter Ablenkflächen kann das Kollisionsri-

siko in diesem Bereich unter die Signifikanzschwelle gesenkt werden. Im Rahmen eines AFB ist eine 

genauere Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände abhängig von den geplanten WEA-

Standorten vorzunehmen. 
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Abbildung 40: Ausschluss- und Prüfberei
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Schwarzmilan 
Der Schwarzmilan nutzt überwiegend die  des UG (vgl. Kapitel 4.5.1). 

Da die Art jedoch nur an drei Terminen nachgewiesen wurde, ist nicht von einer intensiven Nutzung 

des UG auszugehen. Lediglich ein am 17.05.2019 festgestellter Suchflug fand innerhalb des bestehen-

den WP statt. Horststandorte im prüfrelevanten Umfeld (< 2.000 m) konnten im Rahmen der Untersu-

chung nicht festgestellt werden. 

Hinsichtlich der bekannten Schlagopferzahlen (DÜRR 2019) liegt der Schwarzmilan mit 43 verunglück-

ten Individuen deutlich hinter den beim Rotmilan bekannten Kollisionsopfern zurück. Dennoch ist 

eine grundsätzliche Gefährdung der Art gegeben. 

Da sich die Potenzialfläche aufgrund fehlender Horststandorte nicht innerhalb eines Prüfbereichs von 

2.000 m gem. AAB (LUNG M-V 2016) befindet, und die Art nur die Randbereiche des UG mit geringer 

Stetigkeit nutzt, ist bei Errichtung der geplanten WEA nicht von einem signifikant erhöhten Tötungsri-

siko auszugehen. 

Während der Zug- und Rastvogeluntersuchung konnte kein Schwarzmilan nachgewiesen werden. Von 

einer Betroffenheit des Schwarzmilans aufgrund der Errichtung von WEA innerhalb der Potenzialflä-

che ist daher in diesem Zeitraum nicht auszugehen. 

Seeadler 
Ein Horststandort des Seeadlers befindet sich etwa , ein weiterer  

 (LUNG M-V 2018, zuständiger Seeadlerhorstbetreuer). Während der Brutvogelunter-

suchung konnten jedoch keine Flugbewegungen innerhalb des UG festgestellt werden.  Die Flugkorri-

dore sind in dieser Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den Lewitzer Fischteichen, dem Schweriner 

See und dem  gerichtet. Der  kommt grundsätzlich 

ebenfalls als Nahrungshabitat in Frage, jedoch ist aufgrund der Entfernung und der Habitatausstattung 

von einer untergeordneteren Bedeutung auszugehen.  

Der Seeadler gilt als Art mit einer besonders hohen Kollisionsgefährdung. DÜRR (2019) gibt für die Art 

158 bekannte Schlagopfer an. Gem. der AAB (LUNG M-V 2016) gilt für die Art ein Tabubereich von 

2.000 m um den Horststandort, welcher sich im vorliegenden Fall in den des Unter-

suchungsgebiets (vgl. Abbildung 41). Da in diesem Bereich gem. AAB grundsätzlich von einem signifi-

kant erhöhten Tötungsrisiko auszugehen ist, ist die betroffene Fläche von WEA freizuhalten. 

Der restliche Teil des UG befindet sich vollständig innerhalb des Prüfbereichs gem. AAB (LUNG M-V 

2016) von 6.000 m. In diesem sind Nahrungsgewässer (mit 200 m Puffer) sowie die dorthin gerichte-

ten Flugkorridore von der Errichtung von WEA freizuhalten. Entsprechende Nahrungsgewässer exis-

tieren innerhalb des UG nicht. Die potenziellen Flugkorridore sind nach  ge-

richtet. 

Werden neben dem Ausschlussbereich auch die Offenlandbereiche des UG, die  lie-

gen, von WEA freigehalten, ist während des Brutvogelzeitraums nicht von einer erhöhten Betroffen-

heit des Seeadlers auszugehen. 
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Abbildung 41: Ausschluss- und Prüfberei
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DÜRR (2019) nennt für den Sperber 27 Schlagopfer, was aufgrund der Häufigkeit dieses Vogels in 

Deutschland kaum ins Gewicht fällt. Der Habicht ist mit 9 Totfunden noch seltener gelistet (DÜRR 

2019). 

Erhebliche negative Wirkungen durch die Errichtung von WEA an den geplanten Standorten sind so-

mit für den Sperber und den Habicht nicht zu erwarten.  

Turmfalke 
Eine Turmfalkenbrut konnte innerhalb des UG nicht nachgewiesen werden. Da diese Art jedoch auf 

Bäume oder Kunstbauten als Nistplatz angewiesen ist, und solche Strukturen durch die geplante WEA-

Errichtung nicht in Anspruch genommen werden, ist von einer Beeinträchtigung auch nicht auszuge-

hen. 

Während der Brutsaison eignen sich die zentralen Bereiche des UG nur bedingt als Nahrungshabitat 

für den Turmfalken, da sie auf freie Flächen mit niedriger oder lückenhafter Vegetation angewiesen 

sind, die die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht bieten. Nachweise von Turmfalken 

gelangen daher im Brutvogelzeitraum in nur geringer Stetigkeit. 

Im Rahmen der Rast- und Zugvogeluntersuchung konnten Turmfalken häufiger nachgewiesen werden 

(vgl. 4.2.4). Meist wurden sie hierbei rüttelnd über  beobachtet. Der Zeit-

raum der Nachweise erstreckte sich von September bis April, wobei jedoch im Februar und März 2019 

keine Beobachtungen gemacht wurden. Dennoch kann aufgrund der Häufigkeit und der Art der Be-

obachtungen von Winterrevieren dieser Art ausgegangen werden. Die Nutzung innerhalb des UG be-

schränkte sich hierbei auf das Offenland, auch im direkten Umfeld bereits bestehender WEA. 

Als häufige Falkenart ist der Turmfalke nach DÜRR (2019) deutschlandweit 123-mal als Schlagopfer 

von WEA nachgewiesen. Wenn man die Häufigkeit von Turmfalken zugrunde legt, ist diese Art daher 

als deutlich weniger windenergiesensibel einzustufen als etwa der Rotmilan oder der Mäusebussard. 

Aufgrund dieser geringen bis mittleren Kollisionsgefährdung sowie der nicht überdurchschnittlichen 

Winterdichte (vgl. BAUER ET AL. 2012), sind negative Wirkungen durch die Errichtung von WEA an den 

geplanten Standorten nicht zu erwarten.   

5.1.6 WÜRGER 

Neuntöter 
Für den Neuntöter besteht ein Brutverdacht  (vgl. Abbildung 6). 

DÜRR (2019) nennt 22 bekannte Schlagopfer, so dass eine Kollisionsgefährdung nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen werden kann. In Bezug zum Gesamtbestand von 90.000 – 190.000 BP (BAUER ET AL. 

2012) ist der Art allerdings eher eine mittlere Kollisionsgefährdung zuzuordnen, so dass eine signifi-

kante Erhöhung des Tötungsrisikos im Allgemeinen eher nicht zu erwarten ist. Da die Art zudem an 

strukturreiche Habitatkomplexe gebunden ist, ist bei Errichtung von WEA an den geplanten Standor-

ten innerhalb der vorherrschenden, strukturarmen Offenlandbereiche nicht von einer Betroffenheit 

der Art auszugehen. Erhebliche Beeinträchtigungen durch das Vorhaben sind daher nicht zu erwarten, 

sofern keine artspezifischen Habitatstrukturen im Bereich der Brutreviere entnommen werden. 
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5.1.7 LERCHEN 

Feldlerche 
Im UG wurden 13 Brutreviere der Feldlerche festgestellt. Die Reviere konzentrieren sich auf 

 im UG. Die Bestandsdichte der Feldlerche ist damit als 

leicht überdurchschnittlich zu bewerten (vgl. Kapitel 4.1.1).  

Eine Kollisionsgefährdung von Feldlerchen mit WEA ist nicht grundsätzlich auszuschließen, auch 

wenn sich das Risiko wahrscheinlich mit zunehmender Höhe der unteren Rotorblattspitze minimiert. 

DÜRR (2019) nennt 111 bekannte Schlagopfer der Art. Ob eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisi-

kos ausgeschlossen werden kann, ist somit im Rahmen eines AFB anhand der konkreten Anlagenkon-

figuration sowie der technischen Spezifikationen der geplanten WEA zu prüfen. 

Durch die Inanspruchnahme von Offenlandflächen im Rahmen des Anlage- und Wegebaus geht geeig-

neter Lebensraum für die Feldlerche verloren. Sofern WEA im Bereich mit hoher Revierdichte errich-

tet werden sollen, sind daher Ersatzlebensräume mit besonders hoher Habitatqualität im doppelten 

Umfang der voraussichtlich beeinträchtigten Flächen zu schaffen. 

Eine Schädigung der Fortpflanzungsstätten sowie etwaig damit verbundene Gelegeverluste sind wäh-

rend der Bauphase abhängig von der konkreten Wege- und Anlagenplanung nicht auszuschließen. Ob 

eine Betroffenheit gegeben ist, ist im Rahmen des AFB auf Grundlage der technischen Anlagenplanung 

zu beurteilen. Über eine geeignete Bauzeitenregelung oder eine ökologische Baubegleitung lassen sich 

diese Risiken vermeiden.  

Heidelerche 
Die Heidelerche ist mit 2 Brutrevieren im UG vertreten. Die Revierzentren liegen im Bereich der struk-

turreichen Gehölzrandbereiche im nordwestlichen und nordöstlichen UG. (vgl. Abbildung 5).  

Für die Heidelerche sind bislang keine ausgeprägten Empfindlichkeiten gegenüber WEA bekannt. 

DÜRR (2019) gibt für die Art 10 bekannte Schlagopfer an. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko ist 

aufgrund der Revierverteilung und der geringen Schlagopferzahlen im Bereich des geplanten nord-

westlichen Standorts auszuschließen. Für den  ist jedoch aufgrund der Errich-

tung im unmittelbaren Nahbereich des Brutrevierzentrums im Rahmen des AFB zu prüfen, ob eine 

signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ausgeschlossen werden kann. Hierzu sind die konkrete An-

lagenkonfiguration sowie die technische Spezifikation der geplanten WEA zu betrachten. 

Sofern Habitatstrukturen im Bereich der festgestellten Revierzentren durch das Vorhaben in Anspruch 

genommen werden, sind wesentliche Beeinträchtigungen durch den Habitatverlust oder mögliche 

Beeinträchtigungen der Fortpflanzungsstätten während der Brutzeit jedoch nicht auszuschließen. Ob 

eine Betroffenheit gegeben ist, ist im Rahmen eines AFB auf Grundlage der technischen Anlagenpla-

nung zu beurteilen. 

5.1.8 HÜHNERVÖGEL 

Rebhuhn 
Das Rebhuhn besetzt ein Brutrevierzentrum außerhalb des 300 m Puffers um die geplanten Anlage-

standorte (vgl. Abbildung 7). Mit 5 bekannten Schlagopfern deutschlandweit (DÜRR 2019) kann das 

Rebhuhn nicht als kollisionsgefährdet angesehen werden. Jedoch besteht im Rahmen des Anlage- und 

Wegebaus die Gefahr von Habitatverlust. Aufgrund der geringen Siedlungsdichte (vgl. BAUER ET AL. 

2012) und der in Anspruch genommenen wenig gegliederten Ackerflächen, die nicht über das ganze 
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Jahr Nahrung und Deckung bieten, ist von einer Wirkbetroffenheit durch die Errichtung von WEA an 

den geplanten Standorten für das Rebhuhn nicht auszugehen. 

Mithilfe einer geeigneten Bauzeitenregelung oder einer ökologischen Baubegleitung können weitere 

Risiken vermieden werden.   

Wachtel 
Ein Brutrevier der Wachtel konnte nicht nachgewiesen werden. Negative Wirkungen durch die Errich-

tung von WEA an den geplanten Standorten sind daher für die Wachtel nicht zu erwarten. 

Mithilfe einer geeigneten Bauzeitenregelung oder einer ökologischen Baubegleitung können weitere 

Risiken vermieden werden. 

5.1.9 WEITERE SPERLINGSVÖGEL 
Strukturgebundene Sperlingsvögel werden durch den Bau von WEA i.d.R. weniger beeinträchtigt. Die 

möglichen Auswirkungen bestehen vorrangig im durch den Anlagen- und Wegebau ausgelösten Le-

bensraumverlust und den während der Bauphase entstehenden Störwirkungen. Baubedingte Gelege-

verluste lassen sich z.B. durch eine Bauzeitenregelung vermeiden. Wird diese umgesetzt und werden 

Habitatverluste im Rahmen der Kompensationsplanung ausgeglichen, verbleiben für diese Arten im 

Allgemeinen keine wesentlichen negativen Wirkungen durch das Vorhaben. Auf eine artspezifische 

Betrachtung aller festgestellten Arten dieser Gruppe wird daher verzichtet. Nachfolgend werden daher 

nur die Arten der Roten Liste näher betrachtet. 

Goldammer 
Goldammern wurden im Bereich von geeigneten Habitatstrukturen im nordwestlichen und nordöstli-

chen UG nachgewiesen (vgl. Abbildung 3). Zur Brut sind sie auf offene oder halboffene Landschaften 

mit Büschen, Hecken und Gehölzen angewiesen. Da solche Strukturen im zentralen UG fehlen, wurden 

dort auch keine Nachweise für die Goldammer erbracht. 

DÜRR (2019) nennt 32 für die Goldammer deutschlandweit Schlagofer. Aufgrund der Bestandszahlen 

kann die Art daher als nur in geringem Maße kollisionsgefährdet angesehen werden. Von einem signi-

fikant erhöhten Tötungsrisiko bei Errichtung von WEA an den geplanten Standorten ist daher nicht 

auszugehen. 

Durch die Inanspruchnahme von Gehölzstrukturen im Rahmen des Anlage- und Wegebaus kann ge-

eigneter Lebensraum für die Goldammer verloren gehen. Eine Schädigung der Fortpflanzungsstätten 

sowie etwaig damit verbundene Gelegeverluste sind während der Bauphase abhängig von der konkre-

ten Wege- und Anlagenplanung nicht auszuschließen. Ob eine Betroffenheit gegeben ist, ist im Rahmen 

des AFB auf Grundlage der technischen Anlagenplanung zu beurteilen. Über eine geeignete Bauzeiten-

regelung oder eine ökologische Baubegleitung lassen sich diese Risiken vermeiden. 

Grauammer 
Die Grauammer besetzt ein Brutrevier im  angrenzenden 

Strauchbereich (vgl. Abbildung 4). 

Nach DÜRR (2019) wurden deutschlandweit bisher 36 Grauammern als Schlagopfer an WEA nachge-

wiesen. Aufgrund des deutlich geringeren Gesamtbestands aber ähnlicher Opferzahlen im Vergleich 

zur Goldammer, kann eine Kollisionsgefährdung für die Grauammer daher nicht grundsätzlich ausge-

schlossen werden. 

Aufgrund der hohen landwirtschaftlichen Nutzungsintensivität der Ackerbereiche am geplanten 

Standort der WEA, ist für diesen Bereich jedoch von einem Habitat untergeordneter Relevanz auszu-
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gehen. Die nicht in Anspruch genommenen  des geplanten WEA 

Standortes sowie im Umfeld  bieten deutlich bessere Nahrungs- und Nist-

möglichkeiten für die Goldammer. 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch das Vorhaben sind daher für die Grauammer nicht zu erwarten.  

Steinschmätzer 
Für den Steinschmätzer wurde im Rahmen der Untersuchung ein Brutrevier auf dem Gelände des 

Kompostierwerks Sülte festgestellt (vgl. Abbildung 8). Aufgrund der artspezifisch präferierten Habita-

te ist ein Vorkommen in den strukturarmen Offenlandflächen im Bereich der geplanten WEA Standor-

te jedoch nicht zu erwarten. 

Eine ausgeprägte Kollisionsgefährdung an WEA ist für den Steinschmätzer nicht belegt. DÜRR (2019) 

nennt deutschlandweit 3 Schlagopfer für diese Art. Sofern jedoch strukturreiche Habitate bei einer 

WEA-Planung beansprucht werden, ist im Rahmen eines AFB zu prüfen, ob eine Betroffenheit der Art 

gegeben sein kann. 

5.2 GEEIGNETE VERMEIDUNGSMAßNAHMEN 

In Anbetracht der Untersuchungsergebnisse scheinen folgende Maßnahmen geeignet, um die Eingriffs-

folgen der Errichtung und des Betriebs von WEA an den geplanten Standorten zu minimieren: 

 Bauzeitenregelung 

Die Anlage der Zuwegungen und die Arbeiten zur Fundamentierung sollten außerhalb des 

Brutzeitraums durchgeführt werden. Geeignet ist insbesondere der Zeitraum außerhalb der 

Brut-, Fortpflanzungs- und Vegetationsperiode (November-Februar). 

 Schaffung von Ersatzlebensräumen (Feldlerche) 

Bei der Errichtung von WEA, sowie den damit verbundenen Wegebau gehen Lebensräume der 

Art verloren. Aufgrund der leicht überdurchschnittlichen Revierdichte im UG sind Ausweich-

flächen im funktionalen Umfeld nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Um den Lebens-

raumverlust auszugleichen, ist auf Flächen im funktionalen Umfeld des Eingriffsbereichs im 

doppelten Flächenumfang eine Aufwertung der Lebensraumausstattung (z.B. in Form selbst-

begrünender Brachen) für die Feldlerche vorzunehmen. 

 Freihalten von Tabubereichen (Rotmilan, Seeadler und Weißstorch) 

Die gem. AAB (LUNG M-V 2016) geforderten Tabubereiche für den Rotmilan (1.000 m), den 

Weißstorch (1.000 m) und den Seeadler (2.000 m) reichen in das UG hinein. In diesen Berei-

chen ist grundsätzlich von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko durch errichtete WEA 

auszugehen. Die betroffenen Flächen sind daher von der Errichtung von WEA auszunehmen. 

 Ablenkflächen (Rotmilan) 

Um das Kollisionsrisiko für Individuen des Rotmilans innerhalb des Prüfbereichs gem. AAB 

(LUNG M-V 2016) unter die Signifikanzschwelle zu senken, können Ablenkflächen geschaffen 

werden, welche zu einer geringeren Nutzung der anlagennahen Bereiche führen. Geeignet ist 

die Ansaat von Luzerne, Kleegras o.ä. und die Bewirtschaftung der Flächen in Streifenmahd. 

Die Flächen sind in min. 1 km Entfernung zu den nächsten WEA-Standorten und möglichst in 

Horstnähe (< 2 km) umzusetzen. 

Grundsätzlich ist im Rahmen der technischen Anlagenplanung darauf zu achten, wertvolle Brut- und 

Nahrungshabitate weitestmöglich zu erhalten, um die durch das Vorhaben auf die im UG vorkommen-

den Vogelarten wirkenden Beeinträchtigungen zu minimieren. Durch die Nutzung vorhandener Wege 

und die vorrangige Inanspruchnahme geringwertiger Biotoptypen kann die Eingriffswirkung insbe-

sondere für die verbreitet auftretenden, ubiquitären Vogelarten reduziert werden. Gleichzeitig ist auf 
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die Schaffung hochwertiger Nahrungsflächen (Brachen) im Bereich der WEA (Mastfuß / Zuwegung) zu 

verzichten, um eine Lockwirkung auf (kollisionsgefährdete) Greifvögel zu vermeiden. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 
Die Firma naturwind schwerin GmbH beabsichtigt, im WEG Nr. 16/18 nördlich der Gemeinden Lübes-

se und Uelitz die Errichtung dreier WEA. Um eine ausreichende Datenbasis für eine Beurteilung mögli-

cher, durch das Vorhaben auf die Artengruppe der Vögel wirkender Beeinträchtigungen herzustellen, 

wurden eine Brutvogelkartierung sowie eine Rast- und Zugvogelkartierung durchgeführt. Bei Arten 

mit bekannter Windkraftsensibilität wurden zudem die beobachteten Flugbewegungen dokumentiert. 

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst dabei die geplanten Standorte sowie die umgebenden Bereiche 

in Abhängigkeit des Untersuchungsgegenstands (vgl. Kapitel 2). 

Während der Begehungen wurden insgesamt 65 Vogelarten im Untersuchungsgebiet (UG) nachgewie-

sen. Darunter befinden sich 25 Arten, die im UG als Brutvogel vorkommen (Brutnach-

weis/Brutverdacht). Mit der Feldlerche (RL M-V Stufe 3 – gefährdet), Rebhuhn (RL M-V Stufe 2 – stark 

gefährdet), Steinschmätzer (RL M-V – vom Aussterben bedroht) und Weißstorch (RL M-V Stufe 2 – 

stark gefährdet) wurden vier Brutvogelarten festgestellt, die in der aktuellen Rote-Liste Mecklen-

burg-Vorpommern (LUNG M-V 2014) gelistet sind. Ebenfalls ergaben sich Brutnachweise bzw. Brut-

verdachte für Arten, die gem. Anl. 1 Sp. 3 der BArtSchV als streng geschützt gelten. Im Einzelnen für 

die Grauammer, die Heidelerche sowie den Weißstorch. 

Für Brutvögel mit zumindest allgemeiner Planungsrelevanz wurden die erfassten Brutreviere in Ein-

zelkarten dargestellt (vgl. Kapitel 4.1.1). Die Darstellung der Horststandorte im Umfeld des UG erfolgt 

in Kapitel 4.1.2, die Beschreibung der beobachteten Nutzung des UG durch i.d.R. windkraftsensible 

Greif- und Großvogelarten sowie die Darstellung der Flugbewegungen in Einzelkarten in Kapitel 4.5. 

Die im Rahmen der Rast- und Zugvogelkartierung erfassten Arten mit Planungsrelevanz, die also ent-

weder ein ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber WEA zeigen, welches in einer Barrierewirkung 

oder Lebensraumverlust resultiert, oder für die ein allgemein hohes Kollisionsrisiko besteht, wurden 

in den Kapiteln 4.2 und 4.3 erläutert und in Übersichtskarten dargestellt. Darüber hinaus wurden die 

gebietsbezogenen Daten des Kartenportals-Umwelt sowie der Geowebdienste (LUNG M-V 2019) aus-

gewertet, um möglichen Hinweisen auf bedeutsame Nutzungsbereiche von Rast- und Zugvögeln nach-

zugehen. 

In Kapitel 5.1 wurden die erfassten, planungsrelevanten Arten bzw. Artengruppen daraufhin unter-

sucht, ob für diese im Falle einer Errichtung von WEA an den geplanten Standorten von erheblichen 

negativen Wirkungen durch das Vorhaben auszugehen ist. 

Das UG befindet sich in Teilbereichen innerhalb der um die Horststandorte  liegenden Ausschlussbe-

reiche gem. AAB (LUNG M-V 2016) für den Rotmilan, den Weißstorch und den Seeadler (vgl. Kapitel 

5.1). Diese Bereiche sind von der Errichtung von WEA auszunehmen. Für den Rotmilan sind darüber 

hinaus Ablenkflächen erforderlich, wenn WEA innerhalb des Prüfbereichs gem. AAB (LUNG M-V 2016) 

um den Horststandort errichtet werden sollen.  

Die Feldlerche besiedelt das UG in leicht überdurchschnittlicher Dichte. Durch die Inanspruchnahme 

von Offenlandflächen im Rahmen des Anlage- und Wegebaus geht geeigneter Lebensraum für die Feld-

lerche verloren. Sofern WEA im Bereich mit hoher Revierdichte errichtet werden sollen, sind daher 

Ersatzlebensräume mit besonders hoher Habitatqualität im doppelten Umfang der voraussichtlich 

beeinträchtigten Flächen zu schaffen. 

Die Heidelerche besetzt ein Habitat in unmittelbarer Nähe eines geplanten WEA-Standortes. Sofern 

Habitatstrukturen im Bereich des festgestellten Revierzentrums durch das Vorhaben in Anspruch ge-

nommen werden, sind wesentliche Beeinträchtigungen durch den Habitatverlust oder mögliche Beein-

trächtigungen der Fortpflanzungsstätten während der Brutzeit nicht auszuschließen. Ob eine Betrof-
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fenheit gegeben ist, ist im Rahmen eines AFB auf Grundlage der technischen Anlagenplanung zu beur-

teilen. 

Inwieweit wesentliche Beeinträchtigungen weiterer Arten im Rahmen des Wege- und Anlagenbaus für 

zu erwarten sind, ist abhängig von der konkreten technischen Planung und im Rahmen des Arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrags zu untersuchen.  

Geeignete Lösungen zur Konfliktvermeidung sind mit der Umsetzung einer geeigneten Bauzeitenrege-

lung sowie der Optimierung der technischen Planung (Eingriffsreduktion durch vorrangige Inan-

spruchnahme geringwertiger Biotope, Vermeidung von Lockwirkung) zu erreichen. Die geeigneten 

Vermeidungsmaßnahmen werden in Kapitel 5.2 dargestellt. 

Das UG weist keine besondere Bedeutung als Rast- und Ruhebereich, Schlafplatz oder präferierte Nah-

rungsfläche für planungsrelevante Arten auf. Das Zuggeschehen von Gänsen und Kranichen befand 

sich erwartungsgemäß auf einem niedrigen bis mittleren Niveau. Trupps nahrungssuchender Gänse 

wurden im UG nicht festgestellt, ebenso wenig wie Schwerpunkträume überwinternder Groß- und 

Greifvögel. 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Vogelarten durch eine Barrierewirkung der WEA oder durch einen 

aus der Meidung anlagennaher Bereiche resultierenden Lebensraumverlust konnten aufgrund der 

geringen Frequentierung des UG durch die planungsrelevanten Arten ausgeschlossen werden. Von 

einer erhöhten Kollisionsgefährdung ist aufgrund der geringen Nutzungsintensität im Bereich des UG 

für keine der Arten zu erwarten. 

Werden mögliche Beeinträchtigung von Vögeln durch entsprechende Vermeidungsmaßnah-

men unterbunden, die Ausschlussbereiche gem. AAB (LUNG M-V 2016) von WEA freigehalten,  

und Habitatverluste funktional ausgeglichen, ist die Auslösung von Verbotstatbeständen des 

§44 (1) BNatSchG durch das Vorhaben hinsichtlich der Artengruppe der Vögel nicht zu erwar-

ten. Eine genaue Prüfung unter Einbeziehung der technischen Anlagenplanung hat im Rahmen 

eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (AFB) zu erfolgen. 
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